
Essingen
Mitteilungsblatt 
der Gemeinde 

A
M

TS
BL

A
TT

   
 •

   
 S

A
M

ST
A

G
, 6

. J
U

N
I 2

02
0 

   
• 

   
58

. J
A

H
RG

A
N

G
   

 •
   

 N
U

M
M

ER
 2

3

URLAUB
vor Deiner Haustüre

# DeineOstalb  Entdecken Sie  unsere  

Geheimtipps auf  Instagram 

und Facebook!
tourismus_ostalb@TourismusOstalb

Freizeitbus an Sonn- 
und Feiertagen

Verspätet startet jetzt (31. Mai
bis Ende Oktober) an Sonn- 
und Feiertagen der OVA-
Freizeitbus mit folgendem 
zusätzlichen Fahrtenangebot:
Auf die Alb nach Lauterburg und Bartholomä
Ab Aalen/ZOB: 10.20 / 12.20 / 15.20 / 17.20 Uhr
Ab Bartholomä: 10.53 / 12.53 / 15.53 / 17.53 Uhr
Zum Tiefen Stollen und nach Röthardt
Ab Aalen/ZOB: 09.35 / 11.35 / 14.35 / 16.35 Uhr
Ab Tiefer Stollen: 10.00 / 12.00 / 15.00 / 17.00 Uhr

Weitere Informationen erhalten Sie im BUSPUNKT 
am ZOB, bei der OVA (www.ova.de), beim Tiefen 
Stollen (www.bergwerk-aalen.de) und bei der 
Touristikgemeinschaft Sagenhafter Albuch 
(www.albuch.de)

Tourismus Ostalb startet zu Pfi ngsten mit der Kampagne 
#DeineOstalb – Urlaub vor der Haustüre. Die Kampagne soll 
Lust auf die Ostalb machen. Die Motiv-Kampagne wird primär 
online auf Facebook und Instagram ausgespielt. Der Hashtag 
#DeineOstalb soll vermitteln: Warum in die Ferne schweifen, 
wenn das Gute liegt so nah? Denn es lohnt sich, auch die nicht 
so bekannten Orte aufzusuchen und die weniger frequentier-
ten Wege auf der Ostalb zu entdecken – Spaß und Erholung 
direkt vor der Haustüre.
Folgen Sie uns jetzt auf Facebook 
(facebook.com/TourismusOstalb/) 
und Instagram (instagram.com/tourismus_ostalb/). 
Die Broschüren erhalten Sie in den Rathäusern der Städte 
und Gemeinden, bei den Tourist-Informationen oder können 
unter www.tourismus.ostalbkreis.de heruntergeladen oder 
angefordert werden.

Warum in die Ferne schweifen, 

wenn das Gute liegt so nah?

Bereits seit dem 28. Mai 2020 fi ndet in unserer Katholischen Kirche 
Herz Jesu eine Bilderausstellung statt.
Für die Kinder gibt es große, farbige Bilder auf Augenhöhe, mit 
kurzen Texten, welche die Feste Christi Himmelfahrt und Pfi ngsten 
kindgerecht erklären. Am Ende des Rundgangs durch die Kirche gibt 
es für alle Kinder ein kleines Erinnerungsgeschenk an diese Aktion 
für Zuhause.
Die Bilderausstellung geht noch bis 8. Juni 2020. 

Wir wünschen allen Familien viel Freude dabei 
die Erzieherinnen des Kindergartens St. Christophorus

Katholischer Kindergarten St. Christophorus

HERZLICHE  EINLADUNG

an all e Kinder und Eltern!
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ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST

Notrufnummern
 - Rettungsdienst-Notfallrettung/Notarzt für akut lebensbe-

drohliche Zustände ist rund um die Uhr zu erreichen über: 
  Tel. 1 12
 - Krankentransporte: Tel. 1 92 22
 - Feuerwehr: Tel. 1 12

Allgemeinärztlicher Notfalldienst  
für Essingen und Lauterburg 
täglich von 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr, Mittwoch ab 13.00 Uhr, Frei-
tag von 16.00 Uhr bis 8.00 Uhr (Samstag) und am Wochenende 
durchgehend. Tel. 116 117   

Notfallpraxis Aalen am Ostalb-Klinikum-Aalen
Am Kälblesrain 1, 73430 Aalen
Öffnungszeiten: Mi. 13.00 – 22.00 Uhr; Fr. 16.00 – 22.00 Uhr; 
Sa., So., Feiertag 8.00 – 22.00 Uhr
Notfallpraxis Ellwangen an der St. Anna-Virngrund-Klinik
Dalkinger Str. 8, 73479 Ellwangen
Öffnungszeiten: Sa., So., Feiertag 8.00 – 22.00 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst
Der zahnärztliche Notfalldienst ist unter folgender 
Rufnummer zu erfragen: Tel. 07 11/7 87 77 88

Tierärztlicher Sonntagsdienst
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst am Wochenende zu erfragen bei 
Ihrem Haustierarzt oder zu entnehmen aus der Tageszeitung.

Zentraler augenärztlicher Notdienst
Tel. 0 18 05/0 11 20 98

Störungsnummer für Strom- und Gasnetz  
der Netze NGO als Tochtergesellschaft  
der EnBW ODR AG
Strom – Tel. 0 79 61/93 36-14 01, Gas – Tel. 0 79 61/93 36-14 02

Notdienst Wasser
Landeswasserversorgung
Tel. 0 73 45/96 38-21 21
außer für Lauterburg, Birkenteich und Wental
ZV Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung
Tel. 0 73 28/62 72 oder Mobil 01 74/2 13 15 84

Störungsnummer für Gasversorgung GEO
Notruf 0 73 64/89 93

Wochenplan für den Apothekendienst
Der Notdienst beginnt um 8.30 Uhr morgens 
und endet am darauf folgenden Tag um 8.30 Uhr.
Samstag, 06.06.2020:
Apotheke im Reichsstädter Markt, Tel.: 07361/66111
Friedhofstr. 1, 73430 Aalen
Sonntag, 07.06.2020:
Apotheke Abtsgmünd, Tel.: 07366/6359
Hauptstr. 33, 73453 Abtsgmünd

Stifts-Apotheke Ellwangen, Tel.: 07961/90400
Priestergasse 9, 73479 Ellwangen, Jagst
Montag, 08.06.2020:
Apotheke am Markt Hüttlingen, Tel.: 07361/5280581
Abtsgmünder Str. 7, 73460 Hüttlingen
Dienstag, 09.06.2020:
Apotheke im Kaufland Ellwangen, Tel.: 07961/90510
Dr.-Adolf-Schneider-Str. 20, 73479 Ellwangen, Jagst
Härtsfeld-Apotheke Aalen-Ebnat, Tel.: 07367/4454
Ebnater Hauptstr. 44, 73432 Aalen (Ebnat) 
Mittwoch, 10.06.2020:
Apotheke Dr. Jäger Aalen, Tel.: 07361/62587
Gmünder Str. 4, 73430 Aalen
Donnerstag, 11.06.2020:
Marien-Apotheke Ellwangen, Tel.: 07961/3525
Marienstr. 13, 73479 Ellwangen, Jagst
Marien-Apotheke Unterkochen, Tel.: 07361/88213
Rathausplatz 8, 73432 Aalen (Unterkochen) 
Freitag, 12.06.2020:
Apotheke am ZOB Aalen, Tel.: 07361/69020
Bahnhofstr. 32, 73430 Aalen
Dieser Dienstplan ist ohne Gewähr.
Aktueller Notdienstplan an jeder Apothekentür oder unter 
www.lak-bw.notdienst-portal.de.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Beruflicher Start bei der Gemeinde Essingen
Praxisnah studieren, modern verwalten ...
- freie Stelle für das Einführungspraktikum zum 1. September 
2021 -
Sie suchen einen innovativen, praxisorientierten Studiengang, bei 
dem Praxis und Theorie eng miteinander verzahnt und verbun-
den sind? Dann ist der Bachelorstudiengang „Public Manage-
ment“ Ihre Alternative. Hier finden Sie Studium und Ausbildung 
zu fast gleichen Teilen. Aufgabe des Studiengangs ist es, insbe-
sondere angehende Führungskräfte u. a. für die Landes- und 
Kommunalverwaltungen zu gewinnen, die dank fachlicher Kennt-
nisse und Fähigkeiten die vielfältigen Aufgaben im gehobenen 
Verwaltungsdienst (als Beamter im gehobenen Verwaltungs-
dienst [m/w/d]) übernehmen können.
Sie haben/erwerben (bis 1. September 2021) Abitur, Fachhoch-
schulreife oder einen als gleichwertig anerkannten Bildungs-
stand? Dann starten Sie Ihre berufliche Karriere doch bei der 
Gemeinde Essingen! Bei uns können Sie das sechsmonatige Ein-
führungspraktikum im Rahmen des Studiengangs „Public  
Management“ absolvieren. 
Auch für die praktische Ausbildung nach dem Grundlagenstudium 
bieten wir Ihnen entsprechende Möglichkeiten. Sprechen Sie uns 
an und bewerben Sie sich!
Beginn Einführungspraktikum:
1. September 2021
Gesamtdauer der Ausbildung/des Studiums:
3,5 Jahre (einschließlich Einführungspraktikum)
Abschluss:
Hochschulgrad „Bachelor of Arts (BA)“ [m/w/d] und hiermit auch 
Befähigung für die Laufbahn des gehobenen Verwaltungsdienstes 
(Die Masterstudiengänge Master of Public Management und 
European Public Administration [Europäisches Verwaltungsma-
nagement] bieten Interessierten die Möglichkeit, auf ihr abge-
schlossenes Studium aufzubauen. Diese Masterstudiengänge 
sollen für den höheren Dienst qualifizieren.). 
Voraussetzungen:
- allgemeine sowie fachgebundene Hochschulreife, Fachhoch-

schulreife oder anderer als gleichwertig anerkannter Bildungs-
stand bzw. eine sonstige Qualifikation für ein Studium (Es wird 
vom Innenministerium für jedes Zulassungsjahr eine Grenz-



Nummer 23
Samstag, 6. Juni 2020 3Mitteilungsblatt Essingen

note festgelegt - Einzelheiten hierzu erhalten Sie bei einer der 
beiden Hochschulen.)

- Staatsangehörigkeit insbesondere eines Mitgliedsstaates der 
Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR)

- Erfüllung weiterer beamtenrechtlicher Einstellungsvorausset-
zungen; insbesondere erforderliche gesundheitliche Eignung

- erfolgreiches Absolvieren Auswahlverfahren
Ablauf des Studiums/der Ausbildung:
- sechsmonatiges Einführungspraktikum bei der Gemeinde Es-

singen; einschließlich vierwöchigem, theoretischen Einfüh-
rungslehrgang (Vermittlung einführender, allgemeiner Rechts- 
und Verwaltungskenntnisse - Im Einführungspraktikum sollen 
sich die Verwaltungspraktikanten (m/w/d) mit den Aufgaben 
und der Arbeitsweise der Verwaltung vertraut machen und 
dabei allgemeine Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, die für 
die Arbeit in der Verwaltung erforderlich sind) an zentralen 
Standorten

- Grundlagenstudium (17 Monate/3 Semester) an einer der 
beiden Hochschulen für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg 
oder Kehl. Das Studium ist als Generalistenstudium mit einer 
großen Bandbreite an Fachgebieten und Fächern angelegt. 
Studieninhalte sind verschiedene juristische Fächer, wie Kom-
munalrecht, Zivilrecht, Sozialrecht, Ordnungs- und Verwaltungs-
recht. Dazu kommen Bereiche, wie beispielsweise öffentliche 
Finanz- und Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, Soziologie, Ver-
waltungsinformatik, Personalmanagement und Psychologie.

- Praktische Ausbildung (14 Monate), die sich in mehrere Statio-
nen/Ausbildungsabschnitte/Vertiefungsschwerpunkte (in den 
Bereichen: Organisation, Personal, Informationsverarbeitung; 
Ordnungsverwaltung; Leistungsverwaltung; Wirtschaft, Finan-
zen, öffentliche Betriebe; Kommunalpolitik, Führung im öffent-
lichen Sektor) unterteilt (Drei Monate davon sollen außerhalb 
Baden-Württembergs, im Ausland, bei einem Verband oder in 
der Privatwirtschaft abgeleistet werden.); Fertigung der Bache-
lorarbeit

- Vertiefungsstudium (5 Monate) an der jeweiligen Hochschule 
für öffentliche Verwaltung mit Wahl eines Vertiefungsbereichs 

Ausführliche Einzelheiten können den Internetseiten der beiden 
Hochschulen entnommen werden: 
www.hs-ludwigsburg.de oder www.hs-kehl.de
Status während des Studiums/während der Ausbildung:
Für das Einführungspraktikum wird ein so genanntes „öffentlich-
rechtliches Ausbildungsverhältnis“ begründet (entspricht einem 
beamtenähnlichen Verhältnis). Nach dem erfolgreichen Ab-
schluss des Einführungspraktikums werden Sie durch die jeweils 
zuständige Hochschule in ein Beamtenverhältnis auf Widerruf in 
den dreijährigen Vorbereitungsdienst übernommen. 
Das erwartet Sie während Ihres Studiums/Ihrer Ausbildung:
- Hochschulstudium und Praxis in einem Ausbildungsgang
- interdisziplinäres/fachübergreifendes Studium an den Hoch-

schulen für öffentliche Verwaltung in Kehl oder Ludwigsburg
- gesicherte Finanzierung der gesamten Ausbildung
- vielseitige Lehrveranstaltungen in kleinen Seminargruppen
- unmittelbarer Kontakt zu den Dozenten
- konkreter Einsatz in verschiedenen Bereichen einer modernen 

Verwaltung
- internationale Seminare und Workshops
- Praktika und Exkursionen im In- und Ausland
- Gastvorlesungen zu den Brennpunkten des Zeitgeschehens
- Vermittlung von Managementfertigkeiten und Sozialkompeten-

zen: Rhetorik, Gesprächsführung, Präsentationstechniken, Ar-
beits- und Zeitmanagement, Projektmanagement

- Aufbaustudiengänge mit Masterabschluss
Bezüge:
Während des Einführungspraktikums sowie während des ge-
samten Studiums (einschließlich der praktischen Ausbildung) 
erhalten Sie monatliche Bezüge (rund 1.350 E/brutto).
Einsatzmöglichkeiten nach Ihrem/Ihrer Studium/Ausbildung:
Nach Beendigung des Studiums/der Ausbildung bestehen viel-
fältige Möglichkeiten, in gehobenen oder führenden Positionen, 
tätig zu werden:

- in Rathäusern oder Landratsämtern z. B. im sozialen Bereich 
(Jugend- oder Sozialamt), im Kulturamt, in der Ordnungsver-
waltung (Überwachung baurechtlicher Vorschriften, Umwelt-
schutz), in der Wirtschaftsförderung oder beispielsweise im 
Finanzwesen 

- bei Regierungspräsidien oder Ministerien z. B. in den Bereichen 
Naturschutz, Wohnungswesen, Kulturförderung, Stadtsanie-
rung, im Personalbereich oder in der Aus- und Fortbildung

- bei öffentlichen Unternehmen wie Stadtwerken, Verkehrsbe-
trieben, Stadtmarketing oder Wohnungsbau 

- oder in anderen öffentlichen Einrichtungen, wie Universitäten, 
Krankenhäusern oder Schulverwaltungen

- vor allem viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des 
Landes haben sich durch diese Ausbildung hervorragend für 
ihre Tätigkeit qualifiziert

- und schließlich haben auch zwei Ministerpräsidenten von Ba-
den-Württemberg einmal mit diesem Studium/dieser Ausbil-
dung angefangen ...

Bewerbungsablauf und Bewerbungsschluss:
Interessierte Bewerber (m/w/d) müssen sich im Zeitraum vom 
1. August 2020 bis zum 15. Juli 2021 um die Zulassung zum 
Studium bei der zuständigen Hochschule für öffentliche Ver-
waltung in Ludwigsburg oder Kehl bewerben. Bewerber (m/w/d) 
mit Hauptwohnsitz in den Regierungsbezirken Stuttgart oder Tü-
bingen bewerben sich bei der Hochschule für öffentliche Verwal-
tung und Finanzen Ludwigsburg; Bewerber (m/w/d) mit Haupt-
wohnsitz in den Regierungsbezirken Karlsruhe oder Freiburg 
bewerben sich bei der Hochschule für öffentliche Verwaltung 
Kehl. Bewerber (m/w/d) die nicht in Baden-Württemberg woh-
nen, können sich bei der Hochschule ihrer Wahl bewerben. Die 
Art/Form der Bewerbung sowie die hierbei einzureichenden Be-
werbungsunterlagen und Vordrucke entnehmen Sie bitte den 
Internetseiten der Hochschulen (www.hs-ludwigsburg.de oder 
www.hs-kehl.de). Gerne erteilen die entsprechenden Zulassungs-
stellen der Hochschulen (siehe nachstehende Kontaktdaten) 
auch Auskünfte hierzu. 
Darüber hinaus haben sich die Bewerber (m/w/d) bei der Aus-
bildungsstelle für das Einführungspraktikum, also bei der 
Gemeinde Essingen, zu bewerben. Bewerbungen bei der Ge-
meinde Essingen sind ab sofort möglich. Bewerbungsschluss 
ist der 1. Oktober 2020. Der Erhalt einer vorläufigen Zulassung 
durch die entsprechende Hochschule ist jedoch unbedingte Ein-
stellungsvoraussetzung. 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre 
aussagekräftige Bewerbung an die Gemeinde Essingen, Personal-
amt, Rathausgasse 9, 73457 Essingen, oder per E-Mail an groe-
ner@essingen.de (Anlagen im PDF-Format). Ihrer Bewerbung an 
die Gemeinde Essingen fügen Sie bitte neben den üblichen 
Dokumenten (u. a. Anschreiben, tabellarischer Lebenslauf) fol-
gende Unterlagen bei:
- Abschrift des Abschlusszeugnisses; sofern dieses noch nicht 

vorliegt, Kopien der letzten beiden Zeugnisse
- Nachweise über gegebenenfalls bereits absolvierte oder derzeit 

abgeleistete Ausbildungen, Studiengänge, sonstige Tätigkeiten 
(jeweils mit entsprechenden Zeugnissen)

Neugierig? Noch Fragen?
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Gemeinde Essingen 
unter:
Bürgermeisteramt Essingen
Herr Gröner
Rathausgasse 9, 73457 Essingen
Telefon: 07365/83-33, Fax 07365/83-27
E-Mail: groener@essingen.de
Internet: www.essingen.de
Weitere Informationen gibt es darüber hinaus auch bei den bei-
den Hochschulen unter folgenden Kontaktdaten:
- Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigs-

burg, Reuteallee 36, 71634 Ludwigsburg, Tel. 07141/140-533 
oder -426, E-Mail: zulassung@hs-ludwigsburg.de

- Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl, Kinzigallee 1, 
77694 Kehl, Tel. 07851/894-114, E-Mail: studsek@hs-kehl.de

- sowie im Internet unter: www.hs-ludwigsburg.de oder 
 www.hs-kehl.de
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Gemeinde Essingen
Ostalbkreis

Die Gemeinde Essingen (rund 6.400 Einwoh-
ner) sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
zur Verstärkung des Teams einen

Mitarbeiter im Bereich Sitzungsdienst - 
Protokollführung - (m/w/d)

in Teilzeit mit durchschnittlich 12 Stunden/Woche. 

Zu Ihrem Aufgabengebiet gehören u. a.:
- Schrift-/Protokollführung in kommunalen Gremien 
- Erstellung der Sitzungsniederschriften einschließlich der 

weiteren Nachbereitung mit Auszügen, Ausfertigungen 
usw.

- Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen des Sitzungsmanage-
ments (z. B. Sitzungsberichte)

- Mitwirkung beim allgemeinen Sitzungsmanagement
Änderungen, Ergänzungen sowie Erweiterungen der Aufga-
benbereiche bleiben vorbehalten.
Unsere Erwartungen an Sie:
- abgeschlossene Ausbildung im Verwaltungsbereich oder 

mit vergleichbarer kaufmännischer Ausrichtung sowie ent-
sprechende höherwertige Abschlüsse oder entsprechende 
Abschlüsse aus dem journalistischen Bereich mit Affinität 
zu kommunalpolitischen Themenfeldern

- sehr selbstständige, eigenverantwortliche, strukturierte 
und sorgfältige Arbeitsweise

- schnelle Auffassungsgabe, sehr gutes schriftliches und 
sprachliches Ausdrucksvermögen sowie sichere Beherr-
schung der Orthographie  

- Zuverlässigkeit, Diskretion 
- Bereitschaft zur Tätigkeit außerhalb der gewöhnlichen 

Arbeitszeiten (insbesondere in den Abendstunden – Sit-
zungsbeginn grundsätzlich: 18.30 Uhr)

- Anwendungssicherheit in den gängigen MS-Office-An-
wendungen wird vorausgesetzt

Wir bieten Ihnen:
- einen sicheren Arbeitsplatz im Rahmen eines unbefriste-

ten Beschäftigungsverhältnisses
- ein inhaltlich vielseitiges sowie abwechslungsreiches Auf-

gabengebiet mit weiten Einblicken in das gesamte kom-
munale Aufgabenspektrum

- flexible Zeitgestaltung mit der Möglichkeit zur Telearbeit
- eine Zusatzversorgung
- eine Vergütung nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen 

Dienst (TVöD); Basis Vollbeschäftigung: 40 Stunden
Die Gemeinde Essingen liegt sehr verkehrsgünstig sowie in 
unmittelbarer Nachbarschaft zur Großen Kreisstadt Aalen. 
Eine mehr als überdurchschnittliche Infrastruktur, eine breit-
gefächerte Kleinkind- sowie Kinderbetreuung, ein vorbildli-
ches Schulangebot, attraktive, vielseitige und hochwertige 
kulturelle Angebote, ein äußerst aktives und reges Vereins- 
und Gemeindeleben sowie ein hoher Wohn- und Freizeit-
wert in einer abwechslungsreichen Landschaft zeichnen die 
Kommune aus. 
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf 
Ihre aussagekräftige Bewerbung bis spätestens 21. Juni 2020 
an die Gemeinde Essingen, Personalamt, Rathausgasse 9, 
73457 Essingen, oder gerne auch per E-Mail an groener@
essingen.de (Anlagen im PDF-Format). Für Auskünfte steht 
Ihnen unser Hauptamtsleiter, Herr Gröner (Tel. 07365/83-33; 
E-Mail groener@essingen.de), gerne zur Verfügung.

Jahresabschluss 2018 des Eigenbetriebs  
Wasserversorgung Essingen
Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 28.05.2020 den Jahres-
abschluss des Eigenbetriebs Wasserversorgung Essingen 2018 

festgestellt. Der Feststellungsbeschluss wird hiermit öffentlich 
bekannt gegeben.
Der Jahresgewinn beträgt 34.200 Euro und wird auf die neue 
Rechnung vorgetragen. Die Bilanzsumme des Eigenbetriebs Was-
serversorgung Essingen beträgt zum 31.12.2018 insgesamt 
4.837.285,09 Euro.
Der Jahresabschluss mit Lagebericht des Jahres 2018 wird in der 
Zeit vom 08.06.2020 bis einschließlich 17.06.2020 bei der Ge-
meindeverwaltung Essingen, Rathausgasse 9, 73457 Essingen, 
während den üblichen Sprechzeiten zur Einsichtnahme im Foyer 
(Erdgeschoss) öffentlich ausgelegt.
Essingen, 29.05.2020 gez. Hofer, Bürgermeister

Feststellung und öffentliche Auslegung  
des Jahresabschlusses 2018
Aufgrund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg hat der Gemeinderat am 28.05.2020 den Jahresabschluss 
für das Jahr 2018 mit folgenden Werten festgestellt:

 
Feststellung und öffentliche Auslegung des 

Jahresabschlusses 2018 
 

Aufgrund von § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 
28.05.2020 den Jahresabschluss für das Jahr 2018 mit folgenden Werten festgestellt: 

 

- EURO -

1. Ergebnisrechnung

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 17.944.034,97

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen 15.960.200,20

1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) + 1.983.834,77

1.4 Außerordentliche Erträge 2.105.915,87

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 83.679,52

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) + 2.022.236,35

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) + 4.006.071,12

2. Finanzrechnung

2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 17.148.283,07

2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.036.947,80

2.3
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung
(Saldo aus 2.1 und 2.2)

+ 4.111.335,27

2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.896.812,90

2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 6.426.097,83

2.6
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit
(Saldo aus 2.4 und 2.5)

 - 3.529.284,93

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) + 582.050,34

2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 744.854,09

2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 936.476,89

2.10
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus 2.8 und 2.9)

 - 191.622,80

2.11
Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des
Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)

+ 390.427,54

2.12
Zahlungsmittelüberschuss-/bedarf aus haushaltsunwirksamen 

Einzahlungen und Auszahlungen
 - 57.894,65

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 7.642.956,31

2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) + 332.532,89

2.15
Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres
(Saldo aus 2.13 und 2.14)

7.975.489,20

 
 

Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht des Jahres 2018 wird in der Zeit vom 
08.06.2020 bis einschließlich 17.06.2020 bei der Gemeindeverwaltung Essingen, 
Rathausgasse 9, 73457 Essingen, während den üblichen Sprechzeiten zur Einsichtnahme 
im Foyer (Erdgeschoss) öffentlich ausgelegt. 
 
Essingen, 29.05.2020   gez. Hofer, Bürgermeister 

3. Bilanz

3.1 Immaterielles Vermögen 636,41

3.2 Sachvermögen 67.619.463,62

3.3 Finanzvermögen 15.309.543,48

3.4 Abgrenzungsposten 1.123.355,22

3.5 Nettoposition 0,00

3.6 Gesamtbetrag der Aktivseite (Summe aus 3.1 und 3.5) 84.052.998,73

3.7 Basiskapital 63.306.187,58

3.8 Rücklagen 4.006.071,12

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00

3.10 Sonderposten 13.912.429,65

3.11 Rückstellungen 323.427,75

3.12 Verbindlichkeiten 1.599.730,12

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 905.152,51

3.14 Gesamtbetrag der Passivseite (Summe aus 3.7 und 3.13) 84.052.998,73

Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht des Jahres 2018 
wird in der Zeit vom 08.06.2020 bis einschließlich 17.06.2020 bei 
der Gemeindeverwaltung Essingen, Rathausgasse 9, 73457 Es-
singen, während den üblichen Sprechzeiten zur Einsichtnahme 
im Foyer (Erdgeschoss) öffentlich ausgelegt.

Essingen, 29.05.2020   
gez. Hofer, Bürgermeister
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Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum
Ausschreibung Jahresprogramm 2021
Mit dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum hat das Land 
Baden-Württemberg ein umfassendes Förderangebot für die 
strukturelle Entwicklung ländlich geprägter Dörfer und Gemein-
den geschaffen. Gefördert werden Projekte, die lebendige Orts-
kerne erhalten, zeitgemäßes Wohnen und Arbeiten ermöglichen, 
eine wohnortnahe Versorgung mit Waren und Dienstleistungen 
sichern sowie zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen. Ziel des 
Jahresprogramms 2021 ist, Impulse zur innerörtlichen Entwick-
lung und Aktivierung der Ortskerne zu setzen. Projektträger und 
Zuwendungsempfangende können neben den Kommunen bei-
spielsweise auch Vereine, Unternehmen und Privatpersonen sein.

Förderschwerpunkte
1. Grundversorgung
Im Förderschwerpunkt Grundversorgung steht die Sicherung der 
örtlichen Grundversorgung mit Waren und Dienstleistungen des 
täglichen bis wöchentlichen Bedarfs im Vordergrund. Gefördert 
werden unter anderem Dorfgasthäuser, Dorfläden, Metzgereien, 
Bäckereien und Handwerksbetriebe. Zur Grundversorgung kön-
nen auch Arztpraxen, Apotheken und andere Dienstleistungen 
im Gesundheitsbereich gehören. Investitionen von Kleinstunter-
nehmen der Grundversorgung und für Einrichtungen für lokale 
Basisdienstleistungen können mit einem erhöhten Fördersatz von 
bis zu 30 % (ggf. 35 % bei zusätzlichem CO2-Speicherzuschlag) 
gefördert werden.
2. Wohnen/Innenentwicklung
Im Förderschwerpunkt Wohnen/Innenentwicklung werden die 
Erhaltung und Stärkung der Ortskerne insbesondere durch Um-
nutzung vorhandener Bausubstanz, Maßnahmen zur Erreichung 
zeitgemäßer Wohnverhältnisse (umfassende Modernisierungen), 
innerörtliche Nachverdichtung (ortsbildprägende Neubauten in 
Baulücken), Verbesserung des Wohnumfeldes, Entflechtung un-
verträglicher Gemengelagen sowie die Neuordnung mit Bau-
reifmachung von Grundstücken gefördert. Bei eigengenutzten 
wohnraumbezogenen Projekten liegt der Regelfördersatz bei 30 
%. Der Höchstbetrag pro Wohneinheit beträgt grundsätzlich 
20.000 Euro (Modernisierung/Neubau), bei Umnutzungen bis zu 
50.000 Euro.
3. Arbeiten
Im Förderschwerpunkt Arbeiten werden vorrangig Projekte unter-
stützt, die zur Entflechtung störender Gemengelagen im Ortskern 
beitragen. Darüber hinaus sind Projekte von kleinen und mittle-
ren Unternehmen, die zum Erhalt der dezentralen Wirtschafts-
struktur sowie zur Sicherung und Schaffung von zukunftsfähigen 
Arbeitsplätzen beitragen, förderfähig.
CO2-Speicherzuschlag
Wer bei Projekten überwiegend ressourcenschonende, CO2 bin-
dende Baustoffe wie z. B. Holz im Tragwerk einsetzt, kann grund-
sätzlich einen Förderzuschlag von 5-%-Punkten auf den Regel-
fördersatz und eine erhöhte Maximalförderung bekommen, 
sofern dies nach beihilferechtlichen Bestimmungen möglich ist.
Antragsverfahren
Da lediglich die Kommunen einen Antrag für die Aufnahme in 
das Förderprogramm stellen können, müssen private Projekte 
über die Gemeinde Essingen beantragt werden. Diese werden 
dann über das Landratsamt Ostalbkreis dem Regierungspräsidi-
um Stuttgart vorgelegt. Das Ministerium für Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz entscheidet im Frühjahr 2021 über die Auf-
nahme in das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum.
Die Aufnahme von Maßnahmen und Projekten in das Entwick-
lungsprogramm Ländlicher Raum kann nach vorheriger Beratung 
beim Bürgermeisteramt bis zum 04.09.2020 beantragt werden. 
Dort erhalten Sie auch weitere Informationen und Antragsunter-
lagen.
Ansprechpartner
Bürgermeisteramt Essingen
Rathausgasse 9
73457 Essingen
Herr Waibel
Telefon: 07365/83-48
E-Mail: waibel@essingen.de

Es können nur Projekte zur Förderung vorgeschlagen werden, die 
zeitnah im Anschluss an die Förderentscheidung im Frühjahr 
2021 umgesetzt und davor nicht begonnen wurden. Ein Rechts-
anspruch auf die Bewilligung einer Förderung kann aus der Be-
antragung der Maßnahme nicht abgeleitet werden.
Weitere allgemeine Informationen über die Fördervorrausetzun-
gen, die Förderhöhe und das Verfahren zur Antragsstellung finden 
Sie unter https://mlr.baden-wuerttemberg.de/de/unsere-the-
men/laendlicher-raum/foerderung/elr/ oder unter https://rp.
baden-wuerttemberg.de/Themen/Land/ELR/Seiten/ELR-Antrag-
stellung.aspx
WICHTIGER HINWEIS
Die Projekte müssen außerhalb eines Sanierungsgebiets liegen. 
Dies bedeutet, dass Maßnahmen innerhalb des Sanierungsge-
biets „Unteres Dorf“ nicht gefördert werden können (siehe 
Schaubild).
Darüber hinaus ist eine Förderung für den Hauptort Essingen nur 
für den Schwerpunkt „Arbeiten“ möglich. Alle anderen Schwer-
punkte sind von einer Förderung ausgeschlossen. In den Teilor-
ten, wie z. B. Lauterburg und Forst, ist eine Antragstellung in allen 
Förderschwerpunkten möglich.

Sanierungsgebiet „Unteres Dorf“

Bitte beachten Sie, dass wegen des Feiertags Fron-
leichnam in KW 24 (8. bis 13. Juni 2020) der Redak-
tionsschluss auf

Dienstag, 9. Juni 2020, 9.00 Uhr, 
vorverlegt wird. Krieger-Verlag, Blaufelden

Achtung! 
Vorverlegter Redaktionsschluss



Nummer 23
Samstag, 6. Juni 20206 Mitteilungsblatt Essingen

Bericht über die öffentliche Sitzung  
des Gemeinderats am 28.05.2020
Anwesend:  Bürgermeister Hofer und 
 16 Gemeinderäte
Beginn der öffentlichen Sitzung:  18.30 Uhr
Ende der öffentlichen Sitzung:  21.53 Uhr
Zuhörer:  13 - 34

1. Bürgerfragestunde
Im Rahmen der Bürgerfragestunde meldete sich zunächst eine 
Bürgerin aus Forst zu Wort, welche sich nach der Realisierung des 
Radwegs zwischen dem Kreisverkehr „Streichhoffeld“ und dem 
Teilort Forst sowie der Fußgängerquerung in Forst erkundigte. 
Daneben erkundigte sie sich auch nach der Initiative Motorrad-
lärm. Hinsichtlich der Radwegrealisierung konnte der Bürger-
meister mitteilen, dass mit einem zeitnahen Baubeginn noch im 
Juni 2020 gerechnet wird.
Im Rahmen der Bürgerfragestunde meldete sich ein weiterer 
Bürger zu Wort, der zunächst problematische Parksituationen ins-
besondere im Bereich des „Unteren Dorfs“ (Einmündung „Haupt-
straße“) und „Limesstraße“/„Alemannenstraße“ thematisierte. 
Hier sicherte Bürgermeister Hofer weitere Prüfungen und Maß-
nahmen zu. Daneben ging der Bürger auf das Bebauungsplan-
aufstellungsverfahren „Brühl II“ näher ein und sprach sich ins-
besondere für eine in verschiedener Form verträgliche Gestaltung 
aus.  

2. Erweiterung des Kindergartens St. Christophorus 
  zum Kinderhaus; 
  Genehmigung der Planung und Umsetzungsbeschluss
A. Sachverhalt
Aufgrund von hohen Kinderzahlen in ganz Essingen, veränderter 
Kita-Angebotsformen mit kleineren Gruppen, verzögerte Ein-
schulungstermine in den kommenden Jahren, aber auch durch 
eine sehr hohe Akzeptanz der Betreuungseinrichtungen, kommt 
es nach der kommunalen Bedarfsermittlung in den kommenden 
Jahren zu einem anhaltenden Engpass bei den Betreuungsplät-
zen. Die Betreuungsquote bei U3-Kindern in Essingen beträgt 
zwischenzeitlich 48,5 %, sie lag im Vorjahr noch bei 42,5 %. Es 
wird von einem nachhaltigen Trend ausgegangen.
Im Jahr 2019 konnte in einer sehr schnellen Bauaktion bereits im 
Kindergarten Am Schlosspark eine dritte Gruppe im Bewegungs-
raum eingerichtet werden. Dieses zusätzliche Platzangebot reicht 
aber noch nicht aus. Von der Verwaltung wurde festgestellt, dass 
dringend und unverzüglich weitere Betreuungsplätze für unter 
dreijährige wie auch für über dreijährige Kinder in den kommen-
den Jahren geschaffen werden müssen.
Bei den Überlegungen, wo diese Betreuungsplätze realisiert 
werden soll, fiel die Entscheidung auf eine Erweiterung des 
2-gruppigen Kindergartens Sankt Christophorus zu einem Kinder-
haus. 
Die Einrichtung muss ohnehin in den kommenden Jahren alters-
bedingt saniert werden. Sie liegt zentral in der Nähe des Schloss-
parks neben der kath. Kirche und dem Feuerwehrhaus. Zudem 
konnte die Gemeinde Essingen am Jahresende 2019 das Anwe-
sen Bahnhofstraße 18 erwerben, sodass auch vom Platzangebot 
die Möglichkeit einer Erweiterung besteht. 
Aus der 2-gruppigen Einrichtung soll ein 5-gruppiges Kinderhaus 
geschaffen werden. Dadurch ist es möglich, alle heute geforder-
ten Betreuungsangebote für die Ü3- und U3-Betreuung, Ganz-
tagsbetreuung, in dieser Einrichtung anzubieten und modern zu 
gestalten. 
Die Gemeinde Essingen hat das Planungsbüro ACT, Rainau, mit 
der Bauplanung beauftragt. Die Maßnahme ist eng mit der Katho-
lischen Kirchengemeinde Essingen abgestimmt. 
Aufgrund der gebotenen Eile soll der Bauantrag vor der Sommer-
pause fertiggestellt werden. Die Baumaßnahme wurde deshalb 
vorab mit der Baurechtsbehörde und der Kindergartenfachbera-
tung besprochen. Das Gebäude Bahnhofstraße 18 soll in der 
Sommerpause abgebrochen werden, sodass nach den Sommer-
ferien mit dem Bau begonnen werden kann. 
Auch der Spielplatz im Kindergarten wird in enger Abstimmung 
mit der kath. Kirch und der Einrichtungsleitung geplant und be-
reits in der Sommerpause 2020 durch den Bauhof ab- und umge-

baut, sodass der Spielbetrieb während der Bauphase, wenn auch 
eingeschränkt, möglich ist. Der Spielplatz soll soweit wie möglich 
vom Bauhof realisiert werden. 
Ziel ist es, den Erweiterungsbau mit zwei U3-Gruppen, Küche und 
Essbereich im EG sowie 2 Mehrzweckräumen/Personalraum im 
OG bis zum Sommer 2021 fertiggestellt zu haben. 
Anschließend ist die Erweiterung der bisherigen Einrichtung mit 
einer dritten Gruppe für Ü3 Kinder geplant. Unabhängig von der 
Erweiterung des Kindergartens muss auch das alte Gebäude 
saniert werden, dies erfolgt parallel zu den Baumaßnahmen oder 
im Anschluss daran. Es ist daher davon auszugehen, dass die 
Arbeiten insgesamt ca. 2 - 3 Jahre dauern. Die Haupt-Bauphase 
wird von September 2020 bis September 2021 stattfinden, alle 
weiteren Maßnahmen werden mit Rücksicht auf den Kinder-
gartenbetrieb in den Ferien bzw. ohne besonders nachteilige Aus-
wirkungen erfolgen.
Der Umbau des bestehenden Kindergartens mit einer dritten 
Gruppe kann optional und nach Bedarf in den Sommerferien 
2021 oder 2022 erfolgen. Die Sanierung des Gebäudes wird teil-
weise mit der Hauptbaumaßnahme realisiert.
Die grobe, vorsichtige Kostenschätzung von Architekt Tröster für 
die Gesamtbaumaßnahme beträgt 2,7 Mio. Euro. Für den ersten 
Ausführungs-Abschnitt (Anbau) sind rund 2,5 Mio. Euro erforder-
lich, die in den Jahren 2020 und 2021 zu finanzieren sind. Die 
Umbaumaßnahme zur dritten Gruppe für Ü3-Kinder beträgt 
200.000 E.
B. Beratung und Beschlussfassung
Zu diesem Tagesordnungspunkt konnte der Bürgermeister  
Architekt Mathis Tröster vom beauftragten Planungsbüro begrü-
ßen. Im Rahmen des Sachvortrags verwies der Bürgermeister auf 
den dringenden Kapazitätsbedarf sowie die aktuellste Kosten-
schätzung, bei welcher mit Gesamtkosten in Höhe von 2,9 Mil-
lionen Euro kalkuliert werden muss. Er geht deshalb davon aus, 
dass ein Kostenrahmen in Höhe von 3,0 Millionen Euro, welcher 
auch entsprechende Sicherheiten berücksichtigt, ausreichend ist. 
Architekt Mathis Tröster erläuterte ausführlich die Planung und 
stellte die Raumkonzeption sowie die Gebäudesituation, auch in 
Verbindung zwischen dem Bestandsgebäude und dem Neubau 
als „kleines Dorf“ vor, welches sich im Inneren mit einer „Dorf-
straße“ widerspiegelt. 
Das Gremium befürwortete die sehr positive Planung und befass-
te sich unter anderem intensiv mit der Parksituation. Diesbezüg-
lich ist nach den Planungen des Architekten eine Kiss- und Bye-
Zone im Bereich des Feuerwehrhauses vorgesehen, wobei im 
Einsatzfall der Feuerwehr nicht mehr gewährleistet werden kann, 
dass die Parkzone verlassen werden kann. Daneben sollen im 
Bereich des Heerwegs (in der Nähe des Gemeindehauses) wäh-
rend den Betriebszeiten bestehende kommunale Stellplätze als 
Mitarbeiterparkplätze und für längere Termine in der Einrichtung 
ausgewiesen werden. Daneben können u. a. ggf., zumindest in-
terimsweise, noch Stellplätze angrenzend an das Areal im Bereich 
der Hauptstraße realisiert werden. Auch weitere Möglichkeiten 
können noch geprüft werden, wobei im Vergleich zu anderen 
Einrichtungen in der Kommune ein umfangreiches Parkplatzan-
gebot zur Verfügung steht. Daneben waren auch die Photovol-
taikanlage sowie mögliche Heizkonzepte, wie eine Nahwärme-
anlage sowie die Beteiligung der Kirchengemeinde, Inhalt des 
intensiven Austausches.
Nach ausführlicher Beratung und Diskussion hat der Gemeinde-
rat die vorliegende Planung für die Erweiterung des Kindergar-
tens St. Christophorus genehmigt. Die Verwaltung wurde beauf-
tragt, auf dieser Grundlage mit Architekt Tröster den Bauantrag 
zur Genehmigung einzureichen und auf der Grundlage Bauan-
trags die erforderlichen Baugewerke auszuschreiben.

3. Bedarfsplanung der Gemeinde Essingen für die Kinderbe-
treuung 2020/2021

A. Sachverhalt
Nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz haben die Gemeinden 
darauf hinzuwirken, dass für alle Kinder vom vollendeten dritten 
Lebensjahr bis zum Schuleintritt ein Kindergartenplatz oder ein 
Platz in einer Tageseinrichtung mit altersgemischten Gruppen zur 
Verfügung steht. Ferner haben sie darauf hinzuwirken, dass für 
diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-
plätzen oder ergänzend Förderung in Kindertagespflege zur Ver-
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fügung steht. Die Kommunen haben unbeschadet der Verpflich-
tung des Trägers der öffentlichen Jugendhilfe auf ein 
bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und 
in der Kindertagespflege für Kinder, die das erste Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben hinzuwirken. Sie haben ferner darauf hin-
zuwirken, dass für Kinder ab Vollendung des ersten Lebensjahres 
bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres für deren frühkind-
liche Förderung ein Platz in einer Tageseinrichtung oder in der 
Kindertagespflege zur Verfügung steht.
Gemäß dem Kinderförderungsgesetz hat ein Kind, das das erste 
Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebens-
jahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tagesein-
richtung oder in Kindertagespflege.
Die Gemeinden sind verpflichtet, rechtzeitig die anerkannten 
Träger der freien Jugendhilfe und die privat-gewerblichen Träger, 
die die rechtlichen und fachlichen Voraussetzungen für den Be-
trieb der Einrichtung erfüllen, an ihrer Bedarfsplanung zu betei-
ligen. Die Bedarfsplanung ist dem örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe anzuzeigen.
Die Bedarfsplanung selbst bildet auch die Grundlage für die För-
derung von Einrichtungen der freien Träger.
Die Gemeinde Essingen verfügt über 5 Kindertageseinrichtungen 
und weist ein modernes und gut ausgestattetes Angebot an 
Kindertageseinrichtungen auf.
Insgesamt stehen in Lauterburg momentan maximal 34 Kinder-
gartenplätze zur Verfügung. In Essingen stehen derzeit maximal 
214 Kindergartenplätze (davon 40 Ganztagesplätze) zur Verfü-
gung, sodass im gesamten Gemeindegebiet maximal 248 Kinder-
gartenplätze vorgehalten werden. In 3 Einrichtungen werden in 
altersgemischten Gruppen auch Kinder ab einem Alter von  
2 Jahren betreut. Auf Grund des erhöhten Betreuungsbedarfs 
werden für ein Kind im U3-Bereich 2 Plätze angerechnet.
Bei der Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2020/2021 
muss berücksichtigt werden, dass der Einschulungsstichtag für 
die Grundschule ab diesem Jahr schrittweise vorverlegt wird. Die 
Anzahl der Kinder, die in der Folge erst ein Jahr später eingeschult 
werden, hängt von der individuellen Entscheidung der Eltern (oft 
erst kurz vor Schulbeginn) ab. Die bis jetzt vorliegenden Erfah-
rungen zeigen, dass die Eltern tendenziell das Kind eher noch ein 
Jahr länger im Kindergarten betreuen lassen.
Durch die Eröffnung der dritten Gruppe im Evangelischen Kinder-
garten „Am Schlosspark“ im September 2019 kann die gestiege-
ne Betreuungszahl aufgefangen werden. 
Nach Bekanntgabe der Planungen der Politik, den Einschulungs-
stichtag vorzuverlegen, und auch auf Grund der gestiegenen 
Nachfrage im U3-Bereich, haben sich die Teilnehmer des Kinder-
gartenausschusses im Herbst mit dem weiteren Ausbau von Be-
treuungsplätzen beschäftigt. Die Katholische Kirchengemeinde 
Essingen als Träger des Kindergartens „St. Christophorus“ hat sich 
bereit erklärt, durch einen Anbau an das bestehende Gebäude 
die Entwicklung mitzutragen. Geplant ist, durch den Anbau Plät-
ze zu schaffen für 2 Krippengruppen, in denen bis zu 20 Klein-
kinder betreut werden können. Sollten die vorhandenen Plätze 
für die 3- bis 6-Jährigen im Kindergartenjahr 2021/2022 nicht 
ausreichen, dann ist Ausbau-Potenzial für eine weitere Gruppe 
vorhanden. 
Beim Evangelischen Kindergarten „Sonnenschein“ sind die An-
meldezahlen sowohl im U3- als auch Ü3-Bereich gestiegen. 
Daher wird die Kleingruppe zum neuen Kindergartenjahr auf-
gestockt in eine volle Gruppe. Die Maximalkapazität beläuft sich 
dann auf 47 Plätze (zuvor 34 Plätze). 
Aufgrund der rechtlichen Verpflichtung, Betreuungsplätze für 
Kinder unter 3 Jahren vorzuhalten, hat die Gemeinde Essingen 
im Herbst 2010 die Kinderkrippe im Kinderhaus Rappelkiste in 
Betrieb genommen und im Herbst 2011 bereits die zweite Grup-
pe eröffnet. Ab September 2013 wurden weitere 10 Kinder in der 
dritten Gruppe im Modulgebäude (Provisorium) betreut und seit 
April 2014 wurde hier zusätzlich eine weitere Kleingruppe mit  
5 Plätzen in Betrieb genommen. Momentan stehen in der Kinder-
krippe somit 35 Betreuungsplätze (davon 10 Ganztagesplätze) 
zur Verfügung. 
Insgesamt weitere 14 Betreuungsplätze (im neuen Kindergarten-
jahr 19 Plätze) für 2-Jährige werden in den zwei evangelischen 
Einrichtungen und im katholischen Kindergarten angeboten. 

Diese Plätze sind im aktuellen und im kommenden Kindergarten-
jahr bereits voll belegt. 
Die Planungen für die Kleinkindbetreuung gestalten sich extrem 
schwierig, da der tatsächliche Bedarf der kommenden Jahre 
momentan nicht bekannt ist. 
Da die Kinder, die im Laufe des neuen Kindergartenjahres ein 
Jahr alt werden, heute teilweise noch gar nicht geboren sind, 
kann hier nicht mit konkreten Zahlen, sondern lediglich mit Hoch-
rechnungen geplant werden.
Die Geburtenzahlen haben sich in der Gesamtgemeinde im Jahr 
2019 abgeschwächt. Nach Zahlen in den Jahren 2017 und 2018 
von 61 und 63 Geburten, wurden 2019 in der Gesamtgemeinde 
53 Kinder geboren. 
Der Bedarf bei den 2-Jährigen ist in der Gesamtgemeinde in ei-
nem Jahr von 55 % (bei 60 Kindern zum Stichtag 30.12.2019) 
auf 65 % gestiegen (bei 63 Kindern zum Stichtag 30.12.2020). 
Der Bedarf bei den 1-jährigen Plätzen liegt fast unverändert bei  
32 %. Insgesamt liegt der Bedarf im U3-Bereich bei 48,5 % (Vor-
jahr 42,5 %).  
Die wiederum gestiegene Anmeldezahl der 2-Jährigen führt im 
kommenden Kindergartenjahr zu einer angespannten Situation. 
Dies zeichnet sich bereits ab Herbst durch Wartezeiten im Bereich 
von 2 bis 5 Monaten ab. Einzelne Plätze können durch die Auf-
stockung in Lauterburg für Essinger Kinder angeboten werden. 
Die Platzwünsche ab März/April 2021 können dann voraussicht-
lich erst mit der Neueröffnung der Krippe im Katholischen Kinder-
garten „St. Christophorus“ im Herbst 2022 bedient werden.
Wie die Zahlen sich langfristig entwickeln werden, ist schwer ein-
zuschätzen, da dies von zahlreichen Faktoren abhängt (Arbeits-
markt, Wohnungssituation, Entwicklung der Wirtschaft, Verhalten 
der Eltern). Jedoch wird allgemein von einer Steigerung der 
Quoten ausgegangen.
Erweiterung des Angebots und Ausblick
Bereich der Drei- bis Sechsjährigen
- Aufstockung der Kleingruppe im Evangelischen Kindergarten 

„Sonnenschein“ in Lauterburg im Kindergartenjahr 2020/2021 
von 12 auf 25 Plätze. Davon 3 Plätze für Ü3-Kinder.

- An- und Umbau beim Katholischen Kindergarten „St. Christo-
phorus“ und Eröffnung einer dritten Gruppe ab September 
2021. Diese kann bedarfsgerecht mit bis zu 25 Plätzen be-
trieben werden. 

U3-Bereich
- Aufstockung der Kleingruppe im Evangelischen Kindergarten 

„Sonnenschein“ in Lauterburg im Kindergartenjahr 2020/2021 
von 12 auf 25 Plätze. Davon 5 Plätze für 2-Jährige. 

- Mit der Erweiterung des Katholischen Kindergartens „St. Chris-
tophorus“ um 2 Krippengruppen (20 Plätze) kann das Platz-
angebot bei den 1- bis 3-Jährigen von 54 auf insgesamt 74 
Plätze ausgebaut werden. 

Mit diesen Maßnahmen kann ein Bedarf im U3-Bereich von gut 
60 % gedeckt werden.
B. Beratung und Beschlussfassung
Der Bürgermeister erläuterte ausführlich den Sachverhalt. In 
diesem Zusammenhang ging er auch auf die Entwicklungen und 
gesetzlich verordneten Betriebsänderungen im Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie näher ein. Er bedankte sich in diesem 
Zusammenhang beim Einsatz des pädagogischen Personals und 
dem großen Verständnis seitens der Erziehungsberechtigten. 
Hinsichtlich der Bedarfsplanung gab er zu bedenken, dass es in 
den letzten Monaten des Kindergartenjahres 2020/2021 Kapazi-
tätsengpässe nicht ausgeschlossen werden können, jedoch auch 
Alternativen, wie beispielsweise im Form der Tagesbetreuung zur 
Verfügung stehen.
Der Gemeinderat hat insbesondere die „Bedarfsplanung der 
Gemeinde Essingen für die Kinderbetreuung 2020/2021“ be-
schlossen und die Verwaltung beauftragt, dem örtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe die „Bedarfsplanung der Gemeinde 
Essingen für die Kinderbetreuung 2020/2021“ anzuzeigen.

4. Jahresabschluss 2018 – Feststellung
Der Jahresabschluss 2018 ist der erste Jahresabschluss nach dem 
Umstieg auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungs-
wesen der Gemeinde Essingen. Grundlage für die Haushaltswirt-
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schaft 2018 war die vom Gemeinderat beschlossene Haushalts-
satzung mit Haushaltsplan. 
Die ordentlichen Erträge, insbesondere die Steuereinnahmen, 
haben sich positiv entwickelt und lagen um 1.026.434,97 Euro 
über den Planungen. Durch Einsparungen bei den ordentlichen 
Aufwendungen, vor allem im Bereich der laufenden Unterhaltun-
gen, konnten diese um 543.099,80 Euro reduziert werden. Somit 
ergibt sich ein ordentliches Ergebnis von 1.983.834,77 Euro. 
Auch das Sonderergebnis schließt mit einem Saldo von 
2.022.236,35 Euro positiv ab. Dieser ergibt sich im Wesentlichen 
aus Grundstücksverkäufen über Buchwert. Insgesamt ergibt sich 
somit für den Jahresabschluss 2018 ein positives Gesamtergebnis 
von 4.006.071,12 Euro. Die Eigenkapitalquote hat sich im Ver-
gleich zur Eröffnungsbilanz um 1,32-%-Punkte erhöht und be-
trägt 80,08 %. Die Verbindlichkeiten für Investitionskredite konn-
ten im Jahr 2018 um 108.245 Euro auf 675.680 Euro reduziert 
werden. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung je Einwoh-
ner von 105,94 Euro.
Bei den Investitionen lag der Schwerpunkt für die im Folgejahr 
stattfindende Remstal-Gartenschau. So wurden der Schlosspark 
und die Remsterrassen sowie die weiteren Anlagen entlang der 
Rems fertiggestellt.
Im Bereich des Hochbaus war die Generalsanierung der Park-
schule von besonderer Bedeutung. Auch im Bereich des Tiefbaus 
wurden viele Maßnahmen begonnen und abgeschlossen. Hierzu 
gehören insbesondere die Neugestaltung der „Alten Ortsmitte“ 
und des Amselwegs, die Mühlwegbrücke, der Theußenbergweg 
und der Kreisverkehr Streichhoffeld. Auch im Ortsteil Hermanns-
feld wurden umfangreiche Straßensanierungen mit Leitungser-
neuerungen durchgeführt. Ebenso wurde die Verbindungsstraße 
nach Dauerwang im Rahmen der Flurbereinigung erneuert.
B. Beratung und Beschlussfassung
Der Bürgermeister und der Fachbeamte für das Finanzwesen 
gingen auf das positive Ergebnis des Jahresabschlusses 2018 ein, 
gaben jedoch gleichzeitig zu bedenken, dass es sich um ein Aus-
nahmejahr handelt, welches nicht als Maßstab für künftige Jahre 
herangezogen werden darf und dessen positives Ergebnis in den 
Folgejahren zum Ausgleich dringend benötigt wird.
Nach entsprechender Beratung hat der Gemeinderat den Jahres-
abschluss 2018 festgestellt und beschlossen.

5. Eigenbetrieb Wasserversorgung Essingen 
  hier: Jahresabschluss 2018
A. Sachverhalt
Seit 01.01.1995 wird die Wasserversorgung in Form einer Sonder-
rechnung geführt. Für den Eigenbetrieb gelten die Regelungen 
des Eigenbetriebsrechts. Die Wasserversorgung ist nach den Be-
stimmungen des Wassergesetzes eine kommunale Pflichtaufgabe 
und aus steuerlicher Sicht ein Betrieb gewerblicher Art. Organi-
satorisch ist die Wasserversorgung der Gemeindeverwaltung an-
gegliedert.
Der Gewinn fällt mit 34.200 Euro um 10.500,00 Euro geringer 
aus als ursprünglich geplant. Dies ist insbesondere auf höhere 
Aufwendungen für die Unterhaltung des Leitungsnetzes zurück-
zuführen. Der Jahresgewinn 2018 wird auf das neue Geschäfts-
jahr vorgetragen. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Wasser-
verluste um 0,93-%-Punkte erhöht. Der Wasserverlust ist im 
Geschäftsjahr 2018 von 8,39 % auf 9,32 % gestiegen. Die Bilanz-
summe der Wasserversorgung Essingen beträgt zum 31.12.2018 
insgesamt 4.837.285,09 Euro (Vorjahr: 4.363.825,03 Euro). Der 
deutliche Anstieg der Bilanzsumme ist in der Zunahme des Sach-
anlagevermögens begründet. Aufgrund der enormen Investitions-
tätigkeit im Geschäftsjahr 2018 verzeichnete das Sachanlagever-
mögen einen Zuwachs von 261.686,16 Euro auf insgesamt 
4.411.307,09 Euro. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsti-
tuten zum 31.12.2018 betragen 765.000 Euro. Hinzu kommen 
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde aus drei Darlehen 
mit 690.000 Euro. Die Gesamtverschuldung beläuft sich somit 
auf 1.455.000 Euro. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung 
von 228,59 Euro (bezogen auf die amtliche Einwohnerzahl zum 
30.06.2018). Im Geschäftsjahr 2018 hat sich der Schuldenstand 
insgesamt um 191.250 Euro reduziert. Nach der jährlichen Ver-
gleichsberechnung des Landkreises hat die Gemeinde Essingen 
im Jahr 2018 eine der niedrigsten Gesamtgebührenbelastung im 
Ostalbkreis. Sie beträgt für das zugrunde gelegte „Mustergrund-

stück“ 544,26 Euro/Jahr. Die höchste Belastung haben die Ein-
wohner einer Kommune im Ostalbkreis mit einer jährlichen 
Gesamtgebühr von 897,60 Euro. Der Durchschnittswert dieser 
Vergleichsberechnung für alle Kommunen im Ostalbkreis liegt bei 
662,73 Euro.
B. Beratung und Beschlussfassung
Nach entsprechendem Sachvortrag durch die Verwaltung hat der 
Gemeinderat den Jahresabschluss 2018 und die Verwendung des 
Jahresgewinns festgestellt und beschlossen.

6. Jahresabschluss 2019 - Bildung von Haushaltsübertragungen
A. Sachverhalt
Im Rahmen des Jahresabschlusses können Haushaltsübertragun-
gen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts sowie Ein- und 
Auszahlungen des Finanzhaushalts gebildet werden. Durch die 
Bildung von Haushaltsübertragungen erhöhen sich die veran-
schlagten Haushaltsansätze des Folgejahres.
Da die Inanspruchnahme der Haushaltsübertragung im Folgejahr 
das Ergebnis bzw. die Liquidität belastet, ist bei der Übertragung 
ein strenger Maßstab anzulegen. Wurden die Haushaltsmittel im 
neuen Haushaltsjahr neu veranschlagt, kann keine Haushalts-
übertragung gebildet werden.
Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 sollen lediglich für die 
investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt entsprechende Haus-
haltsübertragungen gebildet werden, da für die Aufwendungen 
im Ergebnishaushalt die Bildung von Rückstellungen nach dem 
Grundsatz der Periodengerechtigkeit einer Übertragung von Auf-
wandsansätzen vorgehen.
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit können nur übertragen 
werden, wenn deren Eingang sicher ist (z. B. Zuwendungsbe-
scheid vorliegt). Bei der Übertragung von Einzahlungen aus In-
vestitionstätigkeit handelt es sich um ein Geschäft der laufenden 
Verwaltung.
Der Gemeinderat hat im Rahmen der Sitzungsunterlagen ent-
sprechende Vorschläge zur Haushaltsübertragung erhalten.
B. Beratung und Beschlussfassung
Im Rahmen des Sachvortrages gingen der Vorsitzende sowie der 
Fachbeamte für das Finanzwesen auf die einzelnen Haushalts-
übertragungen näher ein.
Nach entsprechender Beratung und Diskussion hat der Gemein-
derat die Haushaltsübertragungen beschlossen.

7. Eigenbetrieb Wasserversorgung Essingen 
  hier: Gewährung eines Gemeindedarlehens über 600.000 

Euro
A. Sachverhalt
Der Eigenbetrieb Wasserversorgung ist ein wirtschaftliches Unter-
nehmen der Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit und 
wird steuerrechtlich als Betrieb gewerblicher Art geführt. Die Er-
stellung der jährlichen Bilanzen sowie die Ausarbeitung der Steu-
ererklärungen obliegen dem Steuerberatungsbüro. 
Grundsätzlich soll langfristiges Vermögen auch langfristig finan-
ziert sein. Der Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2018 beträgt 
631.236,10 Euro und die Ist-Mehrausgabe beträgt insgesamt 
828.231,89 Euro. Das langfristig angelegte Vermögen ist somit 
nicht mehr in vollem Umfang langfristig finanziert. Durch die 
Gewährung eines Gemeindedarlehens kann der Finanzierungs-
fehlbetrag und die Ist-Mehrausgabe deutlich reduziert werden.
Die Kassengeschäfte des Eigenbetriebs Wasserversorgung erfol-
gen gemeinsam mit der Kämmereiverwaltung in Form einer sog. 
„Einheitskasse“. Die Ist-Mehrausgabe des Eigenbetriebs ent-
spricht daher einem Kassenkredit bzw. Kontokorrentkredit, der 
von der Gemeinde gewährt wird. Durch die Gewährung eines 
langfristigen Darlehens muss die finanzielle Abwicklung bei den 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen für den 
Erwerb von Finanzvermögen) abgebildet werden. Hierdurch ver-
schiebt sich lediglich die Position im Gesamtfinanzhaushalt. Für 
den Gemeindehaushalt hat dies daher keine Auswirkungen auf 
die Liquidität, da lediglich ein kurzfristig gewährtes Darlehen in 
ein langfristiges Darlehen umgewandelt werden soll.
B. Beratung und Beschlussfassung
Nach entsprechendem Sachvortrag durch die Verwaltung hat der 
Gemeinderat beschlossen, dem Eigenbetrieb Wasserversorgung 
ein Darlehen in Höhe von 600.000 Euro zur Verfügung zu stellen. 
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8. Bebauungsplan Brühl II; 
  Erneute Beratung des städtebaulichen Entwurfs
A. Sachverhalt:
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 19.12.2019 
beschlossen, für den Geltungsbereich „Brühl II“ einen Bebau-
ungsplan aufzustellen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
21.12.2019 öffentlich bekannt gemacht. Zur Festlegung der städ-
tebaulichen Ziele und Zwecke wurde bereits anhand von ver-
schiedenen städtebaulichen Varianten die Planungsgrundlage für 
den Bebauungsplanentwurf vorbereitet. So wurde die Varianten 
1 und 2 bereits im November 2019, die Variante 3 im Dezember 
2019 und die Variante 4 im öffentlichen Gemeinderat am 
6.2.2020 intensiv beraten. Bei Variante 4 herrschte im Gemein-
derat inhaltlich bereits weitgehend Konsens, jedoch erforderte 
die Lage der straßenmäßigen Anbindung nach Westen noch 
weitergehende Untersuchungen. 
a) Anbindung Unteres Dorf:
Aus der Sicht der Verwaltung bietet es sich an, eine Brücke in 
Verlängerung der Schlossgartenstraße zur Straße unteres Dorf zu 
planen und entsprechend rechtlich abzusichern (Variante 4). Ob 
die Brücke dann tatsächlich gebaut wird, kann zu einem späteren 
Zeitpunkt bei Bedarf entschieden werden. Sollte der Bedarf nicht 
vorhanden sein, kann auch auf den Bau der Brücke verzichtet 
werden. Die Anbindung der Brücke an die Straße Unteres Dorf 
an der vorgesehenen Stelle ist aus Platzgründen nicht einfach.
b) Anbindung Brühlgasse:
Auf Wunsch des Gemeinderats soll alternativ untersucht werden, 
ob eine großräumigere Straßenverbindung zur Brühlgasse/Unte-
res Dorf ohne Brücke realisiert werden kann. Diese Straßentrasse 
nach Norden und zur Brühlgasse ist in der Zukunft ohnehin vor-
gesehen. Die Verwaltung wurde beauftragt, die mögliche künfti-
ge Straßenentwicklung mit dieser Alternative (Variante 5) zu 
untersuchen. Die straßenmäßige Anbindung an die Brühlgasse 
kann nur dann erfolgen, wenn in den Bestand der Gärtnerei 
Welzel eingegriffen wird. Hierzu fanden bereits mehrere Gesprä-
che mit der Firma Gartenbau Welzel statt.
Aus der Sicht der Verwaltung sind beide Varianten möglich und 
haben Vor- und Nachteile: 
Die Brückenlösung (Variante 4) bietet eine wegemäßig kurze 
Anbindung nach Westen und zum Unteren Dorf. Sie kann zu-
nächst nur planerisch dargestellt und rechtlich gesichert werden. 
Nachdem auf eine frühere Planung der sogenannten „Wehrstraße“ 
bereits verzichtet worden ist und der Mühlweg nur eine Anlieger-
straße ist, wäre die Brückenlösung die kürzeste und einfachste 
Fahrzeuganbindung vom Unteren Dorf zum zentralen Bereich 
Schule/Remshalle/Schlosspark. 
Unabhängig davon ist die Verbindungsstraße nach Norden künf-
tig unumgänglich und unverzichtbar und muss daher ohnehin 
geplant und gebaut werden. 
Ob die Brücke später überhaupt benötigt wird und gebaut wer-
den muss, wird die künftige Entwicklung zeigen. Dann ist der 
Bebauungsplan die Grundlage sowohl für die Flächenbereitstel-
lung als auch für die rechtliche Absicherung. Für einen Bauherren 
im Gebiet Brühl II besteht Klarheit, nachträglich wird sich solch 
eine Baumaßnahme erfahrungsgemäß kaum mehr realisieren 
lassen.
Der Nachteil dieser Planungslösung ist, dass der Talraum an der 
Rems durch das geplante Brückenbauwerk dominiert wird, ob-
wohl diese vielleicht nie realisiert werden muss.
Der Vorteil der Variante „Anbindung Brühlgasse“ liegt im Wesent-
lichen darin, dass eine kostenintensive Brücke nicht gebaut wer-
den muss, und der Talraum an der Rems, insbesondere auf die 
schwierige Anbindung an die schmale Straße Unteres Dorf ver-
zichtet werden kann. Dafür kann das Untere Dorf nicht mehr 
direkt mit dem Schulzentrum der Parkschule, Remshalle und 
Schlosspark verbunden werden, sondern über den „Umweg“ 
Brühlgasse. 
Diese Variante (Variante 5) erfordert auch, dass zeitnah mit der 
Planung und Umsetzung begonnen wird. Dies ist für die Rechts-
sicherheit für die Gemeindeentwicklung und auch für die Firma 
Welzel erforderlich. Der notwendige Grunderwerb und der Um-
bau der vorhandenen Gewächshäuser müssen dann zeitnah 
(mittelfristig) erfolgen.

B. Beratung und Beschlussfassung
Der Bürgermeister erläuterte ausführlich den Sachverhalt. In 
diesem Zusammenhang gab er zu bedenken, dass eine planungs-
rechtliche Absicherung der Brücke im Bebauungsplan nicht zwin-
gend eine Realisierung zur Folge hat. 
Im Rahmen der intensiven Beratung und Diskussion hat das 
Gremium ausführlich die Argumente für und gegen eine Brücke 
erörtert und ausgetauscht. Daneben wurden auch weitere grund-
sätzliche Aspekte, wie die Verdichtung sowie die weitere Prüfung 
eines Fernwärmenetzes andiskutiert. 
Nach ausführlicher sowie intensiver Beratung und Diskussion hat 
sich der Gemeinderat mehrheitlich gegen die Aufnahme einer 
Brücke zur Straße „Unteres Dorf“ und somit für die Variante 5 ent-
schieden (westliche straßenmäßige Erschließung des Baugebiets 
Brühl II erfolgt über die Brühlgasse - ohne Remsbrücke). Darüber 
hinaus hat der Gemeinderat beschlossen, den Bebauungsplan-
entwurf für das Baugebiet Brühl II entsprechend dem vorbezeich-
neten Beschluss zu fertigen.

9. Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan und 
Satzung über örtliche Bauvorschriften „Alter Sportplatz, 1. 
Änderung“ 

  a) Aufstellungsbeschluss
  b) Billigung des Planentwurfs 
  c) Öffentlichkeitbeteiligung und Beteiligung der Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange
A. Sachverhalt
Im November 2009 wurde der REWE-Markt in der Aalener Straße 
in Essingen mit einer Verkaufsfläche von 1.177 m² eröffnet. 
Zur Sicherung des Standortes als Nahversorger für die Gemeinde 
Essingen und um den Anforderungen der Kunden gerecht wer-
den zu können, soll der Lebensmittelmarkt nun modernisiert und 
erweitert werden. Geplant ist, den bestehenden REWE-Markt 
durch einen Anbau an der Vorderseite des Gebäudes zu erwei-
tern. Ziel der Erweiterung ist, durch eine großzügigere Gestaltung 
des Verkaufsraumes und eine optimierte Warenpräsentation, die 
Kundenfreundlichkeit des Marktes zu erhöhen und seine Rolle 
als Nahversorger für die Gemeinde Essingen weiter zu stärken. 
Eine wesentliche Sortimentsveränderung oder -erweiterung ist 
nicht vorgesehen.
Da der REWE-Markt in dieser Größe als großflächiges Einzelhan-
delsvorhaben einzustufen ist, muss der hier gültige Bebauungs-
plan „Alter Sportplatz“ geändert werden. Zur Schaffung der pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen ist die Ausweisung eines 
Sondergebietes für großflächigen Einzelhandel vorgesehen. Das 
Plangebiet befindet sich im Hauptort Essingen zwischen Pfählen-
weg und Aalener Straße. Das gesamte Plangebiet hat eine Größe 
von ca. 10.675 m².
Der Flächennutzungsplan wird im Rahmen der derzeitigen gene-
rellen Fortschreibung berichtigt. Er weist im Plangebiet momen-
tan eine gemischte Baufläche aus.
Nach § 13 a BauGB kann ein Bebauungsplan für die Wiedernutz-
barmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder andere Maß-
nahmen der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren auf-
gestellt werden. Im beschleunigten Verfahren gelten die 
Vorschriften des vereinfachten Verfahrens entsprechend, sodass 
von der Umweltprüfung, von dem Umweltbericht sowie von der 
zusammenfassenden Erklärung abgesehen werden kann. Außer-
dem kann im vereinfachten Verfahren und somit auch im be-
schleunigten Verfahren von der frühzeitigen Unterrichtung und 
Erörterung abgesehen werden. Daneben kann der betroffenen 
Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer an-
gemessenen Frist gegeben oder wahlweise die Auslegung durch-
geführt werden. Weiter kann den berührten Behörden und sons-
tigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stellungnahme 
innerhalb einer angemessenen Frist gegeben oder wahlweise die 
Beteiligung durchgeführt werden.
Bei Aufstellung eines Bebauungsplans im beschleunigten Ver-
fahren ist ortsüblich bekannt zu machen, dass der Bebauungs-
plan im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung aufgestellt werden soll, wo sich die Öffentlichkeit 
über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen 
Auswirkungen der Planung unterrichten kann und dass sich die 
Öffentlichkeit innerhalb einer bestimmten Frist zur Planung äu-
ßern kann, sofern keine frühzeitige Unterrichtung und Erörterung 
stattfindet.
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B. Beratung und Beschlussfassung
Bürgermeister Wolfgang Hofer erläuterte ausführlich den Sach-
verhalt. In diesem Zusammenhang verwies er auch auf die bereits 
erfolgte Abstimmung mit den Nachbarkommunen. Im Rahmen 
der weiteren Beratung wurden seitens des Gremiums einzelne 
Aspekte erörtert, u. a. die Beteiligung der Öffentlichkeit und die 
Menge der Stellplätze.
Nach entsprechender Beratung und Diskussion hat der Gemein-
derat beschlossen, für das im zeichnerischen Teil dargestellte 
Plangebiet im Hauptort Essingen (zwischen Pfählenweg und  
Aalener Straße) einen Bebauungsplan mit integriertem Grün-
ordnungsplan und eine Satzung über örtliche Bauvorschriften 
aufzustellen. Der Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungs-
plan und die Satzung über örtliche Bauvorschriften tragen die 
Bezeichnung „Alter Sportplatz, 1. Änderung“. Darüber hinaus 
wurde beschlossen, den Bebauungsplan mit integriertem Grün-
ordnungsplan und die Satzung über örtliche Bauvorschriften 
„Alter Sportplatz, 1. Änderung“ im beschleunigten Verfahren auf-
zustellen. Der Bebauungsplanentwurf einschließlich zeichneri-
schem Teil, textlichen Festsetzungen und Begründung, jeweils 
gefertigt vom Planungsbüro stadtlandingenieure GmbH, Ellwan-
gen, wurden beschlossen. Ferner wurde beschlossen, den Plan-
entwurf nach vorheriger Bekanntgabe im Mitteilungsblatt für die 
Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Die berührten Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange werden zum 
Entwurf beteiligt.

10. Bebauungsplan und Satzung über örtliche Bauvorschriften 
„Hasenweide, Erweiterung Campingplatz Hirtenteich“ 

 a) Abwägung der Stellungnahmen zum Entwurf vom 
06.02.2020

 b) Beratung und Billigung des Entwurfs vom 05.05.2020
 c) Satzungsbeschlüsse
A. Sachverhalt
Durch die Aufstellung des Bebauungsplanentwurfs „Hasenweide, 
Erweiterung Campingplatz Hirtenteich“ soll das Angebot an Er-
holung dem gestiegenen Bedarf und den geänderten Wünschen 
der Erholungssuchenden angepasst werden. 
Für das Plangebiet ist eine Ausweisung als Sonderbaufläche für 
Campingnutzung vorgesehen. 
Der bestehende Bebauungsplan ist Teil des wirksamen Flächen-
nutzungsplanes (FNP) der Verwaltungsgemeinschaft Aalen – 
Essingen – Hüttlingen. Für den Erweiterungsbereich muss der 
Flächennutzungsplan angepasst werden. Diese Anpassung erfolgt 
im Rahmen des Parallelverfahrens. Das Plangebiet hat sich ge-
genüber dem Entwurf vom 06.02.2020 nicht verändert und hat 
eine Größe von rund 8770 m². 
Der Gemeinderat der Gemeinde Essingen hat am 04.04.2019 in 
öffentlicher Sitzung beschlossen, für den Bereich „Hasenweide, 
Erweiterung Campingplatz Hirtenteich“ auf der Gemarkung Lau-
terburg einen Bebauungsplan aufzustellen und eine frühzeitige 
Beteiligung der Öffentlichkeit durchzuführen. Ebenfalls in dieser 
Sitzung wurde der Vorentwurf gebilligt. Darüber hinaus hat das 
Gremium beschlossen, zur frühzeitigen Information der Bürger-
schaft eine Informationsveranstaltung durchzuführen und die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange in einem 
frühzeitigen Beteiligungsverfahren zu hören.
Der Aufstellungs- und Auslegungsbeschluss wurde sodann im 
Mitteilungsblatt der Gemeinde am 27.07.2019 (Berichtigung der 
beinhalteten Flurstücke am 03.08.2019) öffentlich bekannt ge-
macht. Gleichzeitig wurde die Bürgerschaft zu einer Informations-
veranstaltung auf Mittwoch, 28.08.2019 eingeladen. Bei dieser 
Informationsveranstaltung waren neben dem planenden Archi-
tekten und zwei Vertretern des Campingplatzes keine Bürger oder 
sonstige Interessierten anwesend. Die öffentliche Auslegung er-
folgte von 05.08.2019 bis 05.09.2019.
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden 
um Abgabe einer Stellungnahme bis 05.09.2019 aufgefordert.
Der Gemeinderat hat dann in seiner öffentlichen Sitzung am 
06.02.2020 die Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen 
vorgenommen und den fortgeschriebenen Planentwurf vom 
06.02.2020 beschlossen. Darüber hinaus wurden die weiteren 
Beteiligungsschritte beschlossen und so fand die öffentliche Aus-
legung vom 02.03.2020 bis 02.04.2020 statt. Die Träger öffent-
licher Belange wurden parallel zur öffentlichen Auslegung zum 

Entwurf beteiligt und um Abgabe einer Stellungnahme bis 
02.04.2020 aufgefordert.
Der Gemeinderat hat im Rahmen der Sitzungsvorlagen die ein-
gegangenen Stellungnahmen sowie Abwägungsvorschläge er-
halten.  
B. Beratung und Beschlussfassung
Der Bürgermeister erläuterte ausführlich den Sachverhalt und 
verwies in diesem Zusammenhang auf einzelne Stellungnahmen 
und die diesbezüglichen Abwägungsvorschläge. Seitens des 
Gremiums wurden verschiedene Aspekte, wie insbesondere der 
naturschutzrechtliche Ausgleich sowie Formulierungen zu natür-
lichen Einfriedungen erörtert. 
Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange unterei-
nander und gegeneinander hat der Gemeinderat die Anregungen 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ent-
sprechend den Abwägungsvorschlägen der Sitzungsvorlage, unter 
Ergänzung entsprechender Regelungen zu natürlichen Einfrie-
dungen sowie des naturschutzrechtlichen Ausgleichs, beschlos-
sen. Der Gemeinderat billigte den vorliegenden Entwurf des 
Bebauungsplanes und der Satzung über örtliche Bauvorschriften 
„Hasenweide, Erweiterung Campingplatz Hirtenteich“ und hat 
den Bebauungsplan „Hasenweide, Erweiterung Campingplatz 
Hirtenteich“ und die Satzung über örtliche Bauvorschriften für 
den Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Hasenweide, Er-
weiterung Campingplatz Hirtenteich“ als jeweils selbstständige 
Satzung beschlossen.

11. Anordnung der Baulandumlegung „Galgenweg Süd“ nach 
§ 46 Abs. 1 BauGB

A. Sachverhalt: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Essingen hat am 21.11.2019 in 
öffentlicher Sitzung beschlossen, den Bebauungsplan „Galgen-
weg Süd“ im beschleunigten Verfahren aufzustellen und den Ent-
wurf zum Bebauungsplan gebilligt. Der Bebauungsplanentwurf 
wurde vom 9. Dezember 2019 bis 9. Januar 2020 öffentlich aus-
gelegt. Am 16.12.2019 fand darüber hinaus eine Informations-
veranstaltung zur Erläuterung der Ziele und Zwecke der Planung 
statt.
Zur Erschließung und Neugestaltung des Gebietes „Galgenweg 
Süd“ müssen die bebauten und unbebauten Grundstücke durch 
Umlegung in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, 
Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweck-
mäßig gestaltete Grundstücke entstehen. Die Grundstücke müs-
sen so gestaltet werden, dass nach dem Bebauungsplan bau-
reife Grundstücke entstehen. Diese Neuordnung geschieht 
mittels eines Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch.
B. Beratung und Beschlussfassung
Nach entsprechendem Sachvortrag durch den Bürgermeister hat 
der Gemeinderat für den Bebauungsplan „Galgenweg Süd“ die 
Umlegung nach den Vorschriften des Baugesetzbuches angeord-
net. Sie trägt die Bezeichnung „Galgenweg Süd“. Das Umlegungs-
gebiet umfasst eine Fläche von ca. 1,28 ha. Der Gemeinderat 
beauftragte den Umlegungsausschuss, die Umlegung durchzu-
führen. Die Durchführung der Umlegung „Galgenweg Süd“ ob-
liegt dem ständigen Umlegungsausschuss der Gemeinde Essin-
gen. Er entscheidet an Stelle des Gemeinderats. 

12. Änderung des Flächennutzungsplanes für die Verwaltungs-
gemeinschaft Aalen – Essingen – Hüttlingen 

  Vorberatung der Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses 
am 29.05.2020

 a)  87. FNP-Änderung: „Hasenwiese“ in Essingen-Lauterburg 
 b)  81. FNP-Änderung: „zwischen Waldcampus und Wald-

stadion“ in Aalen-Kernstadt
A. Sachverhalt
Am 29.05.2020 findet die nächste Sitzung des Gemeinsamen 
Ausschusses der Verw. Gemeinschaft Aalen – Essingen – Hütt-
lingen statt. Die aufgestellte Tagesordnung sieht dabei unter 
anderem die nachfolgenden Flächennutzungsplanänderungsver-
fahren vor:
Änderung des Flächennutzungsplans für die Verwaltungsgemein-
schaft Aalen – Essingen – Hüttlingen 
a) im Bereich „Hasenwiese“ in Essingen-Lauterburg (87. FNP-Än-

derung)
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 -  Ergebnis der Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen 
gem. § 3 (2) BauGB

 - Feststellungsbeschluss
b) Bebauungsplan „zwischen Waldcampus und Waldstadion", im 

Planbereich 03-07, Aalen-Kernstadt, Plan Nr. 03-07/7 und Sat-
zung über örtliche Bauvorschriften für das Bebauungsplan-
gebiet Plan Nr. 03-07/7 sowie 81. Änderung Flächennutzungs-
plan der Verwaltungsgemeinschaft Aalen – Essingen – Hüttlingen, 
im Bereich „Rohrwang“ in Aalen-Kernstadt

  - 2. Auslegungsbeschlüsse gem. § 3 (2) BauGB
  - Feststellungsbeschluss 81. FNP-Änderung
Zur Behandlung dieser Tagesordnungspunkte im Gemeinsamen 
Ausschuss werden die beiden FNP-Änderungsverfahren im Ge-
meinderat Essingen vorberaten. Der Gemeinderat hat hierzu um-
fangreiche Unterlagen zu den Verfahren erhalten.
B. Beratung und Beschlussfassung
Bürgermeister Wolfgang Hofer erläuterte den Sachverhalt und 
verwies hinsichtlich der 87. Flächennutzungsplanänderung („Ha-
senwiese“ in Essingen-Lauterburg) auch auf das vorangehend 
behandelte Bebauungsplanverfahren. 
Der Gemeinderat hat vom Sachverhalt der beiden Flächennut-
zungsplanänderungen Kenntnis genommen. Hinsichtlich der  
87. Flächennutzungsplanänderung ermächtigte der Gemeinderat 
die Vertreter der Gemeinde Essingen im Gemeinsamen Aus-
schuss den Beschlussanträgen gemäß den Darstellungen der Sit-
zungsvorlage zuzustimmen. Hinsichtlich der 81. Flächennutzungs-
planänderung ermächtigte der Gemeinderat die Vertreter der 
Gemeinde Essingen im Gemeinsamen Ausschuss den Beschluss-
anträgen gemäß der Darstellungen der Sitzungsvorlage zuzustim-
men.

13. Radweg Essingen-Forst; 
  hier: ‚Vergabe‘
A. Sachverhalt:
Die Landesstraße L 1080, zwischen dem Ende der Planfeststel-
lung B 29 auf Höhe der Einmündung des eingeschränkten Indus-
triegebiets „Streichhoffeld“ und dem Ortseingang von Forst, weist 
eine hohe Verkehrsbelastung auf. Eine Mitbenutzung der L 1080 
als Radwegeverbindung nach Forst ist aus Sicherheitsgründen 
nicht zumutbar. Eine Ausweichstrecke für den Radverkehr über 
Feldwege oder andere Ortsverbindungsstraßen gibt es nicht, 
sodass bisher keine Radwegeverbindung zwischen Hauptort und 
Teilort besteht.
Der Ausbau der Landesstraße 1080 erfolgte 2018, allerdings ohne 
den von der Gemeinde Essingen bereits geplanten Radweg an 
der Westseite der L 1080. Von der Gemeinde wurden auf der 
Grundlage einer Planungsvereinbarung zwischenzeitlich alle er-
forderlichen Planungsleistungen bis zur Ausführungsplanung 
erbracht, sogar die Grunderwerbsverhandlungen positiv durch-
geführt. Die Grundstücksverträge wurden vom Regierungspräsidi-
um abgeschlossen. 
Das Regierungspräsidium Stuttgart sieht aber in absehbarer Zeit 
keine Möglichkeit zur eigenen Realisierung des Radwegs. Die 
Gemeinde darf nun auf der Grundlage einer entsprechenden 
(Nachtrags-)Ausführungsvereinbarung den Radweg kurzfristig in 
Eigenregie realisieren. Nach dem Vorliegen der unwesentlichen 
Änderung wurde unverzüglich eine öffentliche Ausschreibung der 
Tiefbaumaßnahmen durchgeführt. 
Die Auswertung der Submission ergab folgende Angebote (Brutto):
- 1.) Haag-Bau, Neuler    323.940,68 E
- 2.) Bieter     358.786,24 E
- 3.) Bieter     362.628,66 E
- 4.) Bieter     392.544,93 E
- 5.) Bieter     394.544,75 E
Der Radweg soll nach der Vergabe in der Zeit vom 14.06.2020 
bis zum 31.10.2020 gebaut werden.
Die Baumaßnahme wird von der Gemeinde Essingen im Auftrag 
des Landes BW umgesetzt. 
Die Maßnahme ist im Gemeindehaushalt 2020 nicht dargestellt 
und muss zusätzlich finanziert werden. Die Gemeinde leistet die 
Kosten jedoch lediglich vor und kann zeitnah Abschlagszahlun-
gen erheben, sodass keine wesentliche Belastung auf den Ge-
meindehaushalt zukommt.

B. Beratung und Beschlussfassung
Im Rahmen der Beratung und Diskussion ging das Gremium auch 
auf die Fortführung der Verbindung Richtung Norden ein.
Nach entsprechender Beratung und Diskussion vergab der Ge-
meinderat die Realisierung  des Radwegs Forst-Essingen an die 
Firma Haag-Bau, Neuler, zum Angebotspreis von 323.940,68 Euro 
(brutto).

14. 2. BA Sanierung Ortsmitte II - Buskaps 
  hier: ‚Vergabe‘
A. Sachverhalt:
I. Remsbrücke an der L 1165, Höhe Gasthof Rose:
Das Land muss die Remsbrücke auf Höhe des Gasthofes „Rose“ 
kurzfristig sanieren. Die erforderlichen Maßnahmen wurden vom 
Land bereits Ende 2019 begonnen und die Bauarbeiten bereits 
vergeben. Da die Abdichtung und der Belag der Brücke erneuert 
werden müssen, muss die Brücke für die Dauer von ca. 1 Monat 
(vorauss. 01.09 bis 30.09.2020) voll gesperrt werden. Während 
der Brückensanierung muss der überörtliche Lkw-Verkehr groß-
räumig umgeleitet werden. Der Umleitungsverkehr innerorts wird 
eine große Herausforderung darstellen.
II. Neugestaltung und barrierefreier Umbau Bushaltestelle 

Unteres Dorf (Gasthof Rose)
Die Gemeinde Essingen plant in diesem Jahr den Bereich der 
Bushaltestelle Unteres Dorf/Gasthof Rose barrierefrei umzubau-
en und mit einer Überquerungshilfe auszustatten. Die Planung 
ist fertiggestellt und der erforderliche Grunderwerb dargestellt. 
Die Maßnahme wird als Sanierungsmaßnahme im Gebiet „Unte-
res Dorf“ und auch durch das Programm LGVFG gefördert. Es fehlt 
noch der Zuschussbewilligungsbescheid nach dem LGVFG, eine 
frühzeitige Baufreigabe wurde aber schriftlich erteilt. 
Aus dem Landesprogramm LGVFG ist mit Zuwendungen in Höhe 
von ca. 117.500 Euro zu rechnen.
III. Öffentl. Ausschreibung: 
Die öffentliche Ausschreibung zu den Buskaps ist erfolgt, die Sub-
mission fand am 07.05.2020 statt. Die Auswertung der Submis-
sion (Brutto) ergab folgende Angebote:
- 1.) Fa. Haag Bau, Neuler    262.962,49 E
- 2.) Bieter:     269.858,09 E
- 3.) Bieter:     278.418,49 E
- 4.) Bieter:     290.112,50 E
- 5.) Bieter:     318.263,45 E
Beim Baubeschluss am 02.02.2020 ging das Ing.-Büro von Bau-
kosten in Höhe von 265.000 E aus. Das bepreiste Leistungsver-
zeichnis ergab dann 269.000 E an Baukosten. Somit liegt das 
günstigste Angebot ca. 2,1 % unter der Berechnung des Ingenieur-
büros.  
IV. Finanzierung:
Im Haushalt 2020 sind noch 235.000,00 E an Baukosten geplant 
gewesen.
Der Differenzbetrag mit ca. 28.000,00 E muss nachfinanziert und 
kann im Haushalt 2021 berücksichtigt werden, da die Schluss-
rechnung i. d. R. erst in 2021 gestellt/abgerechnet wird.
Aus dem Landesprogramm LGVFG ist mit Zuwendungen in Höhe 
von ca. 117.500 Euro zu rechnen.
B. Beratung und Beschlussfassung
Bürgermeister Wolfgang Hofer erläuterte die Baumaßnahme. In 
diesem Zusammenhang ging er auf das Problem der Umleitung 
im Rahmen der Vollsperrung, insbesondere im Zusammenhang 
mit der Brückensanierung, ein, welche über das „Untere Dorf“ 
und den „Galgenweg“ erfolgt, wobei der Schwerverkehr groß-
räumig umgeleitet wird. Daneben berichtete er, dass im Zuge der 
Brückensanierung auch der Straßenabschnitt der Hauptstraße, 
zwischen der Remsbrücke und etwa der Einmündung des Fried-
hofweges, einer Erneuerung unterzogen wird. Das Gremium 
befasste sich noch intensiv insbesondere mit der Umleitungs-
problematik und erkundigte sich danach, ob der Hangrutsch im 
Bereich der Straße „Unteres Dorf“ bis zur Maßnahme abgeschlos-
sen ist, was durch den Leiter des Bauamts bejaht wurde. 
Nach ausführlicher Beratung und Erörterung hat der Gemeinde-
rat die Realisierung der Buskaps an die Firma Haag Bau, Neuler, 
zum Angebotspreis von 262.962,49 E (brutto) vergeben.
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15 a) Kenntnisnahmen von Beschlüssen des Verwaltungs-
ausschusses vom 19.05.2020

A. Sachverhalt
Nach der Gemeindeordnung sind die in nicht öffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit 
oder, wenn dies ungeeignet ist, in der nächsten öffentlichen Sit-
zung bekannt zu geben, sofern nicht das öffentliche Wohl oder 
berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen. Der Verwal-
tungsausschuss hat in seiner nicht öffentlichen Sitzung am 
19.05.2020 die folgenden Beschlüsse gefasst, die zur Kenntnis 
gegeben wurden:
a) Festlegung Elternentgelte insbesondere bei Inanspruch-

nahme der Notbetreuung/des eingeschränkten Regelbe-
triebs in kommunalen Kindertagesstätten sowie Erhebung 
Schulgeld der kommunalen Musikschule bei Inanspruch-
nahme von ersetzendem Präsenzunterricht 

Der Verwaltungsausschuss hat insbesondere bei Inanspruch-
nahme der Notbetreuung/des eingeschränkten Regelbetriebs der 
kommunalen Kindertagesstätten folgende Elternentgelte fest-
gelegt:
Nachfolgende Tagesgebühr, jedoch maximal der regulär gebuch-
te monatliche Elternbeitrag:
Kindergarten
Regelgruppe/Verlängerte Öffnungszeiten 
bis 6 Std. täglich:  7,00 E/Tag
Kinder Ü3 mit 30 Wochenstunden
Regelgruppe/Verlängerte Öffnungszeiten 
bis 6 Std. täglich:  14,00 E/Tag
Kinder U3 mit 30 Wochenstunden
Verlängerte Öffnungszeiten bis 7 Std. täglich:  8,00 E/Tag
Kinder Ü3 mit 35 Wochenstunden
Verlängerte Öffnungszeiten bis 7 Std. täglich:  16,00 E Tag
Kinder U3 mit 35 Wochenstunden
Ganztagesbetreuung bis 9 Std. täglich:  16,00 E/Tag
Kinder Ü3 mit 45 Wochenstunden
Kinderkrippe
Kindergrippe verlängerte Öffnungszeiten 
bis 6 Std. täglich:  19,00 E/Tag
Mit 30 Wochenstunden
Kindergrippe Ganztagesbetreuung 
bis 9 Std. täglich:  30,00 E/Tag
Mit 45 Wochenstunden
Der Verwaltungsausschuss hat beschlossen, sofern den Präsenz-
unterricht ersetzenden Unterricht (insbesondere in digitaler/elek-
tronischer Form) in Anspruch genommen wird, das reguläre 
Schulgeld gemäß der Schulgeldordnung anzusetzen.
b) Mitteilungsblatt; Information und Neuausrichtung
Gemäß Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sind Sat-
zungen öffentlich bekannt zu machen. Sie bedürfen somit zu 
ihrer Rechtswirksamkeit einer Verkündung. Die zulässigen For-
men der öffentlichen Bekanntmachungen sind in der Verordnung 
des Innenministeriums zur Durchführung der Gemeindeordnung 
geregelt. Hiernach können, soweit keine sondergesetzlichen Be-
stimmungen bestehen, öffentliche Bekanntmachungen u. a. 
durch das Einrücken in das eigene Amtsblatt der Gemeinde 
durchgeführt werden. Die Form der öffentlichen Bekanntma-
chung ist im Einzelnen durch Satzung zu bestimmen. In der Sat-
zung über die öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Essin-
gen ist als Form der öffentlichen Bekanntmachung das Einrücken 
in das eigene Amtsblatt der Kommune festgelegt.
Die Amtsblätter gehen jedoch regelmäßig über die reinen Be-
kanntmachungen hinaus, wobei die Kommunen grundsätzlich 
selbst bestimmen, ob sie einen redaktionellen (nicht amtlichen) 
Teil des Amtsblatts überhaupt einrichten wollen und was darin 
veröffentlicht werden soll. Der redaktionelle Teil des Mitteilungs-
blattes ist auch ein wichtiges Informationsinstrument der Ge-
meinde, mit dem sie ihrer Pflicht zur Unterrichtung der Einwoh-
ner über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der 
Gemeinde nachkommen kann. Insbesondere im Rahmen von 
Wettbewerbsverfahren wurden, so u. a. unlängst durch das Urteil 
des BGH vom 20.12.2018, seitens der Rechtsprechung jedoch  
u. a. inhaltliche Maßstäbe, (Prüf-)Kriterien usw. bezüglich der 
Amtsblätter entwickelt.

Das Mitteilungsblatt der Gemeinde Essingen wird seit der Erst-
ausgabe am 1. Oktober 1966, und somit seit annähernd 54 
Jahren, durch die Krieger-Verlag GmbH, Blaufelden, bzw. ent-
sprechende (Rechts-)Vorgängerunternehmen, hergestellt/he-
rausgegeben. Die Druckauflage beträgt aktuell rund 1.700 Mittei-
lungsblätter. Das Mitteilungsblatt der Gemeinde Essingen 
finanziert sich ausschließlich durch den Bezugspreis (durch die 
Abonnenten zu entrichten) sowie aus Einnahmen durch Anzei-
gen u. Ä. Diese Mittel müssen insbesondere die gesamten Pro-
duktions-/Herstellungs-, Druck- und Logistik-/Zustellkosten des 
Verlags abdecken. Derzeit beträgt der Bezugspreis 29,60 E/Jahr 
(einschließlich „Trägerlohn“). 
Die Anforderungen der Kommune an das Mitteilungsblatt unter-
liegen seit der Erstausgabe vor über 50 Jahren regelmäßigem 
Wandel. Insbesondere haben sich zwischenzeitlich auch die Kom-
munikationswege, u. a. im Hinblick auf die elektronischen Medi-
en, verändert. Auch ist festzustellen, dass, zumindest in Teilberei-
chen der Mitteilungsblätter, die Farbgestaltung weiter stark Einzug 
erhält. Auch weitere, u. a. administrative, Aspekte haben dazu 
geführt, das aktuelle Vertragsverhältnis mit der Krieger-Verlag 
GmbH vorsorglich zu kündigen. 
Der Verwaltungsausschuss hat folgende zur Einholung verbindli-
cher Angebote relevanten Anforderungskriterien an das Mittei-
lungsblatt festgelegt:
- Finanzierung der Herausgabe des Mitteilungsblattes ohne Kos-

tenbeitrag durch die Kommune (somit insbesondere über 
Abonnementen und Anzeigeneinnahmen)

- Abonnementenoption auf rein elektronische/digitale Version 
des Mitteilungsblattes zum Herausgabetag 

- zeitversetzte, kostenfreie Veröffentlichungsmöglichkeit auf 
Homepage der Kommune oder ggf. alternativ des Herausge-
bers (Archivfunktion)

- Erhöhung Farbanteils des Mitteilungsblattes, mindestens Um-
schlag (innen und außen) ohne zusätzliche finanzielle Betei-
ligung seitens der Kommune

- hohes, freies Textseitenkontingent der Kommune
- elektronisches Redaktionssystem oder entsprechende Alternative
- möglichst wenig urlaubsbedingte Unterbrechungen
- allgemeine Aspekte, wie z. B. Synergieeffekte, administrative 

Optimierungen 
- vertretbare Kostensteigerungen insbesondere für Abonnemen-

ten im Rahmen der Angebotsausweitung bei Gewährleistung 
entsprechender Qualität

Darüber hinaus wurde beschlossen, Angebote von folgenden Ver-
lagen einzuholen:
- Einhorn-Verlag + Druck GmbH, Schwäbisch Gmünd
- Krieger-Verlag GmbH, Blaufelden
- MediaServiceOstalb GmbH, Aalen 
- Nussbaum Medien Uhingen GmbH & Co. KG, Ebersbach a. d. Fils
- ProMac 4U medienproduction GmbH, Essingen
- Schwäbischer Verlag GmbH & Co. KG Drexler, Gessler, Ravens-

burg
c) Erwerb des Flst. Nr. 1769, im Gewann „Brühl“
Der Verwaltungsausschuss hat beschlossen, dass die Gemeinde 
das Flst. Nr. 1769, 176 m², im Gewann „Brühl“ zum üblichen 
Verkehrswert erwirbt. Die Verwaltung wurde beauftragt, den 
Kaufvertrag abzuschließen.

B. Beratung und Kenntnisnahme
Nach entsprechendem Sachvortrag durch Bürgermeister Wolf-
gang Hofer hat der Gemeinderat insbesondere von der Bekannt-
gabe der in nicht öffentlicher Sitzung des Verwaltungsausschus-
ses am 19.05.2020 gefassten Beschlüsse Kenntnis genommen.

15 b) Kenntnisnahme von Beschlüssen des Technischen Aus-
schusses vom 12.03.2020/20.05.2020

A. Sachverhalt
Der Technische Ausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
12.03.2020 die nachfolgenden Beschlüsse gefasst, die zur Kennt-
nis gegeben wurden:
I Stellungnahme zu Bauvorhaben:
a) Bauherren: Alisa und Patrick Faber, Laugengasse 26/1, 73457 

Essingen
 Bauvorhaben: Errichtung eines Wohnhauses mit Doppelgara-

ge, Flst. 473/11, Im Weilerfeld 16 in Essingen
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 Die Bauherren planen die Errichtung eines Einfamilienhauses 
mit Doppelgarage. Es wurde hierzu ein Antrag auf Baugeneh-
migung im vereinfachten Verfahren gestellt.

 Das Vorhaben weicht von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes ab. Der Technische Ausschuss hat vom Vorhaben 
Kenntnis genommen und das erforderliche Einvernehmen 
sowie die Sanierungsgenehmigung erteilt.

b) Bauherren: Carina und Simon Köpf, Rathausgasse 6, 73457 
Essingen

 Bauvorhaben: Errichtung eines Einfamilienhauses mit Garage 
und Carport, Flst. 473/10, Im Weilerfeld 16/1 in Essingen

 Die Bauherren planen die Errichtung eines Einfamilienhauses 
mit Garage und Carport.

 Es wurde hierzu ein Antrag auf Baugenehmigung im verein-
fachten Verfahren gestellt.

 Das Vorhaben weicht von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes ab. Der Technische Ausschuss hat vom Vorhaben 
Kenntnis genommen und das erforderliche Einvernehmen 
sowie die Sanierungsgenehmigung erteilt.

c) Bauherr: Starz Benzstraße GbR, Dipl.-Ing. Markus Starz, Rein-
hold-Maier-Straße 19, 73463 Westhausen

 Bauvorhaben: Neubau Konstruktionsbüro und Produktions-
gebäude, Fa. aalcon Konstruktions-GmbH, Flst. 1262, Benz-
straße 2 in Essingen

 Der Bauherr plant den Neubau eines Konstruktionsbüros und 
Produktionsgebäude mit 37 Pkw-Stellplätzen.

 Es wurde hierzu ein Bauantrag auf Erteilung einer Baugeneh-
migung gestellt.

 Das Vorhaben weicht von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes ab. Der Technische Ausschuss hat vom Vorhaben 
Kenntnis genommen und das erforderliche Einvernehmen er-
teilt. Da die private Grünfläche überbaut werden soll, wurde 
der Bauherr aufgefordert, die Versiegelung der Stellplätze 
möglichst gering zu halten.

d) Bauherrin: Melanie Strauß, Beethovenweg 4, 73457 Essingen
 Bauvorhaben: Nutzungsänderung Kinderzimmer und Abstell-

raum im UG zu Behandlungszimmer für Wimpernverlänge-
rung, Flst. 1206/4, Beethovenweg 4 in Essingen

 Die Bauherrin plant eine Nutzungsänderung vom Kinderzim-
mer und Abstellraum im UG zu einem Behandlungszimmer 
für Wimpernverlängerung. Die Öffnungszeiten sind von 8.00 
Uhr bis 18.00 Uhr und nach Absprache. Es wird mit 10 Kunden 
pro Woche gerechnet. Für die Nutzungsänderung wurde ein 
Bauantrag gestellt.

 Der Technische Ausschuss hat vom Vorhaben Kenntnis genom-
men und das erforderliche Einvernehmen erteilt.

e) Bauherr: Rainer Sturm, Dewanger Straße 38, 73457 Essingen
 Bauvorhaben: Neubau eines Holzlagerschuppens, Dewanger 

Straße 38, Flst. 5024 in Essingen-Forst
 Der Bauherr plant den Neubau eines Holzlagerschuppens. Es 

wurde hierzu ein Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung 
im vereinfachten Verfahren gestellt.

 Das Vorhaben befindet sich im Außenbereich und bedarf hier-
durch des Einvernehmens der Gemeinde. Der Technische Aus-
schuss hat vom Vorhaben Kenntnis genommen und das er-
forderliche Einvernehmen erteilt.

f) Bauherr: Modellfluggruppe Essingen e. V., Hochgasse 5, 73457 
Essingen

 Bauvorhaben: Errichtung eines Unterstandes und Schutzzauns, 
Gewann Zangfeld, Flst. 1530/2 in Essingen

 Die Modellfluggruppe Essingen e. V. plant die Errichtung eines 
Unterstandes und eines Schutzzauns mit 2,50 m Höhe. Es 
wurde hierzu ein Bauantrag auf Erteilung einer Baugenehmi-
gung gestellt.

 Das Vorhaben befindet sich im Außenbereich und bedarf hier-
durch des Einvernehmens der Gemeinde. Der Technische Aus-
schuss hat vom Vorhaben Kenntnis genommen und das er-
forderliche Einvernehmen erteilt.

g) Bauherren: Claudia Munz und Sigurd Weber, Mantelhofstraße 8, 
73457 Essingen

 Bauvorhaben: Erstellung einer Fahrradbox und Carports, Flst. 
2094/27, Mantelhofstr. 8 in Dauerwang 

 Die Bauherren planen einen Doppelcarport und eine Fahr-
radbox.

 Es wurde ein Antrag auf Erteilung eines Bauvorbescheides zur 
Klärung einzelner Fragen (zur Lage und Größe des Carports 
und Einfriedung auf der Südseite) gestellt.

 Das Vorhaben befindet sich im unbeplanten Innenbereich und 
bedarf hierdurch des Einvernehmens der Gemeinde. Der Tech-
nische Ausschuss hat vom Vorhaben Kenntnis genommen und 
das Vorhaben zurückgestellt. Die Bauherren wurden gebeten, 
die gemeindlichen Vorgaben möglichst einzuhalten: Das Vor-
dach der Fahrradbox und des Carports sollte mit einem 1,20 m 
Abstand zur öffentlichen Fläche errichtet werden, der erste 
Stützpfosten mind. 2,50 m von der Grundstücksgrenze ent-
fernt sein und die Einfriedung zum freien Gelände einen 
Grenzabstand von 0,50 m vorweisen, um die Bewirtschaftung 
der Nachbargrundstücke nicht zu beeinträchtigen.

h) Bauherrin: Sibylle Brendle, Panoramastraße 28, 73457 Lauter-
burg

 Bauvorhaben: Errichtung eines Carports und Holzlagers, Flst. 
184, Panoramastraße 28 in Lauterburg

 Vom Landratsamt Ostalbkreis wurde festgestellt, dass auf dem 
Flst. 184 ein Carport und eine Holzlagerhütte teilweise auf 
dem Nachbargrundstück Flst. 185 errichtet wurden.

 In der Technischen Ausschusssitzung am 20.07.2017 wurde 
dem Rückbau des bestehenden Carports und der Holzlager-
hütte und die Versetzung des Gartenhauses zugestimmt.

 Nachdem das Vordach des Carports um 1,20 m auf der Süd- 
und Ostseite eingekürzt wurde, beantragt die Bauherrin jetzt 
die Genehmigung des Überbaus durch den Carport und des 
Holzlagers auf dem östlich angrenzenden Grundstück Flst. 
185, nachdem eine privatrechtliche Einverständniserklärung 
des betroffenen Angrenzers der Baurechtsbehörde vorliegt. Es 
wurde hierzu einen Bauantrag auf Erteilung einer Baugeneh-
migung gestellt.

 Das Vorhaben weicht von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes ab. Der Technische Ausschuss hat vom Vorhaben 
Kenntnis genommen und das erforderliche Einvernehmen 
stets widerruflich erteilt.

i) Bauherr: Steffen Diebold, Langertstraße 45, 73431 Aalen
 Bauvorhaben: Nutzungsänderung der bestehenden Verkaufs-

fläche im EG in eine Fahrschule und ein Fitness-Studio, Flst. 
192, Rathausgasse 2 in Essingen

 Der Bauherr plant die Nutzungsänderung der bestehenden 
Verkaufsfläche im EG in eine Fahrschule und ein Fitness- 
Studio. Hierzu wurde ein Antrag auf Erteilung einer Baugeneh-
migung gestellt.

 Das Vorhaben weicht von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes ab. Der Technische Ausschuss hat vom Vorhaben 
Kenntnis genommen und das erforderliche Einvernehmen 
wird nicht erteilt, da die geforderten Stellplätze zum Betrieb 
einer Fahrschule und Fitnessstudios nicht nachgewiesen wer-
den können (1 Stellplatz fehlt für die Gewerbeeinheit).

j) Bauherr: Florian Mack, Kirchstraße 8, 73453 Abtsgmünd
 Bauvorhaben: Standortänderung der genehmigten Mobil-

ställe, Flst. 4626 in Hermannsfeld 
 Der Bauherr plant die Erweiterung der Standortfläche für die 

genehmigten Mobilställe zur Legehennenhaltung. Es wurde 
ein Bauantrag auf Erteilung einer Baugenehmigung gestellt.

 Das Vorhaben befindet sich im Außenbereich und bedarf hier-
durch des Einvernehmens der Gemeinde. Der Technische Aus-
schuss hat vom Vorhaben Kenntnis genommen und das er-
forderliche Einvernehmen nicht erteilt. Die dargestellte Fläche 
für die Mobilställe ist zu groß und sollte weiter von der Bebau-
ung abgerückt werden. 

II Kanalinspektion im Rahmen der Eigenkontrollverordnung 
- Etappe 2020/21; 

Die Eigenkontrollverordnung (EKVO) ist am 31.03.2001 in Kraft 
getreten. Nach § 83 Abs. 2 des Wassergesetzes für Baden-Würt-
temberg müssen die Betreiber von Abwasseranlagen (z. B. kom-
munalen Kläranlagen und Kanalisationen, Regenwasserbehand-
lungsanlagen sowie Abwasseranlagen von Industrie, Handwerk 
und Gewerbe) diese regelmäßig selbst überprüfen, um den ord-
nungsgemäßen Anlagenbetrieb zu gewährleisten und die Be-
schaffenheit des Abwassers festzustellen. Diese Eigenkontrolle 
des Anlagenbetreibers stellt neben der Kontrolle durch die staat-
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lichen Behörden die zweite Säule der Überwachung im Abwas-
serbereich dar und dient damit der Reinhaltung unserer Gewäs-
ser, insbesondere mit Blick auf die weitere Verringerung der 
Schadstofffrachten.
Die kommunalen Kanalnetze gehören zu den großen Wertanla-
gen einer Gemeinde. Die Sanierung der schadhaften Kanäle ist 
und bleibt eine wichtige Aufgabe für den Gewässerschutz, sichert 
den gewohnten Entwässerungskomfort, unterstützt den fachge-
rechten Betrieb der Anlagen und trägt zum Werterhalt des kom-
munalen Vermögens bei. Den Zustand der eigenen Kanalisation 
zu kennen und die schadhaften Kanäle instand zu setzen ist nicht 
nur eine Verpflichtung aus der EKVO und dem Wassergesetz, 
sondern steht im Eigeninteresse der Gemeinde Essingen als An-
lagenbetreiber.
Nach den Auflagen EKVO ist der Betreiber (Gemeinde Essingen) 
solcher Anlagen verpflichtet, den ordnungsgemäßen Zustand 
seiner Anlagen, die älter als fünf Jahre alt sind, im 10-jährigen 
Turnus zu überprüfen und gegebenenfalls Sanierungen durch-
zuführen. Die letzte Kontrolle wurde in Essingen und den Orts-
teilen im Jahr 2016 durchgeführt.
In Zusammenarbeit mit dem Ing.-Büro Stadtlandingenieure, Ell-
wangen wurde eine Strategie entwickelt, nach der das komplet-
te Kanalsystem Essingens in Abschnitte geteilt wird, umso eine 
gleichmäßigere Verteilung der Kosten zu erreichen und neuere 
Kanalstrecken erst zum erforderlichen Zeitpunkt zu überprüfen.
Verfahrensablauf der EKVO bis zur Sanierung:
1. Datenerfassung
Die Kanalhaltungen werden von einer Spezialfirma für Städterei-
nigung zunächst gereinigt und anschließend mit einer TV-Ka-
mera inspiziert. Zusätzlich werden noch optische Schachtinspek-
tionen vorgenommen.
2. Zustandsbewertung
Gemäß EKVO sind sämtliche Kanalhaltungen auf der Grundlage 
der vorstehend beschriebenen Erfassungsdaten nach deren Zu-
stand zu bewerten. Der Bewertung liegt das Regelwerk der Deut-
schen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. 
(DWA) zugrunde. Insbesondere ist hier das Merkblatt DWA-M 
149-3 Zustandsklassifizierung und -bewertung zu nennen. 
Zunächst wird jeder einzelne, bei der TV-Inspektion festgestellte 
Schaden bewertet. Diese Bewertung ist Grundlage für die Zu-
standsklasse der Kanalhaltungen, wobei der größte Einzelscha-
den einer Haltung die Schadensklasse der Gesamthaltung be-
stimmt. Aufgrund der festgestellten Schadensklassen einer 
Haltung erfolgt die Einstufung in eine Prioritätenliste, welche 
schließlich Grundlage für die Reihenfolge von Sanierungsmaß-
nahmen ist.
3. Sanierung
Haltungen, die in Zustandsklasse 0 (Priorität 1) fallen, haben in 
der Regel einen sofortigen Handlungsbedarf zur Folge. Einschrän-
kend ist jedoch zu sagen, dass ein solcher Handlungsbedarf sich 
ggf. nur auf die Behebung von Einzelschäden bezieht. Die Wahl 
der richtigen Maßnahme und des geeigneten Sanierungsver-
fahrens hängt von folgenden Planungsgrundlagen ab. 
Neben den allgemeinen Schutzzielen:
- Reinhaltung von Grundwasser und Schutz des Bodens
- Erhalt der Funktion der Abwasseranlagen
- Standsicherheit von Baulichen Anlagen
müssen weitere wichtige Bewertungskriterien eingehalten wer-
den:
- Hydraulik gemäß Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP)
- Angaben und Erfahrungen zu bereits aufgetretenen Störfällen
- Lage der Leitung im öffentlichen oder privaten Gelände
- Lage der Leitungen im Verkehrsraum sowie Straßenart
- Bedeutung des Kanals
- Notwendigkeit der Sanierung von anderen Versorgungsleitun-

gen oder 
- des Straßenaufbaus
Zur Formulierung eines konkreten Bauprogramms sind folgende 
Bedingungen zu berücksichtigen:
- Baumaßnahmen anderer Leitungsträger und des Straßenbau-

lastträgers
- Zusammenfassung mehrerer unterschiedlicher Haltungen zu 

einer Maßnahme

- Zusammenfassung mehrerer Sanierungstechniken zu einer 
Maßnahme

- Strukturverbessrungen des Kanalnetzes
4. Fazit:
Die genannten Kriterien müssen bei der Auswahl der Sanierungs-
maßnahme und des Sanierungsverfahrens berücksichtigt wer-
den, damit eine wirtschaftliche Sanierung von Abwasserkanälen 
und Abwasserleitungen durchgeführt werden kann.
Sobald das gesamte Kanalnetz von Essingen erfasst und bewer-
tet ist muss ein Sanierungskonzept ausgearbeitet werden, wel-
ches konkrete Angaben zum jeweils geeigneten Sanierungsver-
fahren und den anfallenden Kosten liefert.
Die Verwaltung empfiehlt, mit Hilfe von Stadtlandingenieure die 
Ausschreibung für die Kanaluntersuchung aufzustellen und be-
schränkt für die beiden Jahre 2020 und 2021 auszuschreiben:
für 2020 sollte eine Länge von ca. 4,84 km geprüft werden. Der 
Kostenvoranschlag hierfür liegt bei ca. 50.000,00 E
für 2021 sollte eine Länge von ca. 2,56 km geprüft werden. Der 
Kostenvoranschlag hierfür liegt bei ca. 33.000,00 E
Der Technische Ausschuss hat die Ausschreibung der Kanalin-
spektionen nach der EKVO für die Jahre 2020 (ca. 4,84 km) und 
2021 (ca. 2,56 km) beschlossen.
II Verschiedene Innensanierungsmaßnahmen
Nach der Eigenkontrollverordnung (EKVO) vom 31.03.2001 und 
nach § 83 Abs. 2 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg 
müssen die Betreiber von Abwasseranlagen (z. B. kommunalen 
Kläranlagen und Kanalisationen, Regenwasserbehandlungsanla-
gen sowie Abwasseranlagen von Industrie, Handwerk und Ge-
werbe) diese regelmäßig selbst überprüfen, um den ordnungs-
gemäßen Anlagenbetrieb zu gewährleisten und die Beschaffenheit 
des Abwassers festzustellen. Diese Eigenkontrolle des Anlagen-
betreibers stellt neben der Kontrolle durch die staatlichen Be-
hörden die zweite Säule der Überwachung im Abwasserbereich 
dar und dient damit der Reinhaltung unserer Gewässer, insbeson-
dere mit Blick auf die weitere Verringerung der Schadstofffrach-
ten.
Die kommunalen Kanalnetze gehören zu den großen Wertanla-
gen einer Gemeinde. Die Sanierung der schadhaften Kanäle ist 
und bleibt eine wichtige Aufgabe für den Gewässerschutz, sichert 
den gewohnten Entwässerungskomfort, unterstützt den fachge-
rechten Betrieb der Anlagen und trägt zum Werterhalt des kom-
munalen Vermögens bei. 
In den vergangenen Jahren wurden verschiedene größere Kanal-
strecken im Zuge von Straßensanierungen erneuert. Teilstrecken 
der Kanalsanierung waren im sog. Inliner-Verfahren als Innensa-
nierung vorgesehen, wurden aber noch nicht ausgeführt.
- 1. BA OD Lauterburg
- 2. BA OD Lauterburg
- Theußenbergweg zw. Lindensteige und Pfarrgartenstraße 
Hierbei wird nach der Kontrolle durch das beauftragte Ing.-Büro 
Stadtlandingenieure zu drei Sanierungsmaßnahmen geraten. Es 
handelt sich hierbei um die bei den Baumaßnahmen hinausge-
schobenen Inliner-Sanierungen, sodass Aufgrabungen im Stra-
ßenbereich nicht mehr erforderlich sind.
- 1. BA OD Lauterburg 
 Kostenberechnung inkl. Preissteigerung ca.  152.652,10 E
- 2. BA OD Lauterburg 
 Kostenberechnung inkl. Preissteigerung ca.    25.317,60 E
- Theußenbergweg zw. Lindensteige und Pfarrgartenstraße
 Kostenberechnung inkl. Preissteigerung ca.  84.777,00 E
 gesamt:  ca. 262.746,70 €
Finanzierung:
Aktuell sind im Haushalt 2020 für die Unterhaltung des Kanals 
297.500,00 E eingestellt.
Davon wären für die Untersuchungen 2020 nach der EKVO ca. 
50.000,00 E und die bereits vergebene Maßnahme Limesstr./
Umlegung Kanal ca. 60.000,00 E abzuziehen, sodass noch ca. 
187.500 E zur Verfügung stehen.  
Die Verwaltung schlägt vor, die drei Maßnahmen im Paket aus-
zuschreiben. Aufgrund des allgemein hohen Aufgabenumfangs 
im Bauamt und der angespannten Haushaltslage soll ein Aus-
führungszeitraum bis Mitte 2021 festgelegt werden. Somit kön-
nen die noch fehlenden Haushaltsmittel im Jahr 2021 bereitge-
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stellt werden. Bei einer gemeinsamen Ausschreibung werden 
bessere Ergebnisse erwartet.
Der Technische Ausschuss hat beschlossen, im Jahr 2020 die 
Kanal-Innensanierungsmaßnahmen „OD Lauterburg (1. BA und 
2. BA) sowie Theußenbergweg zw. Lindensteige und Pfarrgarten-
straße“ mit Hilfe des Ing.-Büros Stadtlandingenieure auszuschrei-
ben und in den Jahren 2020/2021 umzusetzen.

III Reinigungsplan von Wasserhydrantschächten          
Zum wiederholten Male und in verschiedenen Bereichen von 
Essingen mussten bei einem Notfall/Wasserrohrbruch die Was-
serhydrantschächte wegen starker Verschmutzung und Verstop-
fung des Ablaufs im Schacht (Dreck und Steine mit Wasserrück-
stau bis zur Oberkante des Wasserhahns) mit Hilfe eines 
Hochdruckspül- und Saugewagens gereinigt werden. Ohne vor-
herige Absaugung bestand keine Möglichkeit das Wasser abzu-
stellen und den Schaden zu beheben.
Von der Verwaltung wird daher empfohlen, einmalig sämtliche 
Hydrantenschächte, auf 4 Jahre verteilt im gesamten Gemeinde-
gebiet reinigen zu lassen. Bei ca.686 Schächten müssen dann pro 
Jahr ca. 172 Schächte gereinigt werden.
Seitens der Verwaltung wurden zwei Firmen in der Nähe ange-
schrieben, ein Angebot abzugeben. Weiter entfernte Unterneh-
men haben bei telefonischer Anfrage eine Absage erteilt. Der 
Wert pro Schacht ist eine Durchschnittskalkulation für Fahrzeuge 
und 2 Mann sowie Dokumentationen.

Ergebnis der Auswertung:
1. Firma Hofele, Waldstetten  pro Schacht 68,00 € 
2. Firma Schön, Ilshofen   pro Schacht 73,00 € 

Finanzierung, Ausführungszeitpunkt
Bei ca. 686 Schächten entsteht insgesamt ein Aufwand von 
46.648 E. Die Finanzierung ist im Haushalt 2020 bereits mit 
48.000,00 E für den gesamten Reinigungsaufwand (2020 - 2023) 
bereitgestellt. Der Beginn soll im Laufe des Jahres 2020 erfolgen 
und dann in den darauf folgenden drei Jahren, bis alle Wasser-
hydrantschächte gereinigt sind.
Der Technische Ausschuss hat vom Vergabevorschlag zur Reini-
gung der Hydrantenschächte Kenntnis genommen und die Firma 
Hofele mit den Arbeiten beauftragt.

IV Sanierung „Raiffeisenweg“ in Essingen
Über den westlich des Rathauses verlaufenden Raiffeisenweg ist 
das Gebäude barrierefrei erschlossen. Gleichzeitig besteht da-
durch eine Verbindung zum Gehweg an der Hauptstraße. Auf-
grund starker Schäden und Verwerfungen, auch aus der Verkehrs-
sicherungspflicht heraus, wird dringend geraten, den Raiff- 
eisenweg in diesem Jahr noch zu sanieren.
Bereits im Frühjahr 2018 wurden das Ing.-Büro Stadtlandinge-
nieure, Ellwangen, damit beauftragt, eine Vorplanung zur Sanie-
rung mit Kostenschätzung aufzustellen. 
Hier wurden die bestehenden Bäume und Sträucher berück-
sichtigt, welche zum damaligen Zeitpunkt erhalten bleiben soll-
ten. Des Weiteren wurde festgelegt, dass keine Arbeiten an der 
Kanalisation gemacht werden müssen, lediglich die bestehenden 
Abläufe auf ihre Funktionalität zu prüfen und ggf. durch neue zu 
ersetzen.
Für die Sanierung werden zwei Varianten mit unterschiedlichen 
Belagsarten vorgeschlagen.
Die stark abgenutzte Sitzbank soll durch eine neue ersetzt wer-
den. Der Abfallbehälter, welcher etwas nördlich der Sitzbank lo-
kalisiert ist, soll durch einen neuen ersetzt werden und unmittel-
bar neben der Sitzbank installiert werden.

Kostenschätzung vom 07.03.2018:
Variante Asphalt Vorläufig Gesamt:  68.000,00 €
Variante Pflaster Vorläufig Gesamt:  83.000,00 €
Es ist von einer Preissteigerung von 20 % gegenüber dem Jahr 
2018 auszugehen.
Aus der Sicht der Verwaltung sollte die einfache „Variante As-
phalt“ gewählt werden, da die weitere Nutzung/Pflege dieser 
Fläche einfacher zu handhaben ist. Der aufwändig mit Granit- und 
Porphyrpflaster gestaltete Weg ist durch seine kleingliedrige Be-
schaffenheit teuer und schwierig zu unterhalten. 

Finanzierung:
Die Finanzierung ist im Haushalt 2020 mit 70.000,00 E einge-
stellt. Bei den zu erwartenden Kostensteigerungen müssen zu-
sätzliche, allgemeine Straßenunterhaltungsmittel des Haushalts 
2020 zur Finanzierung verwendet werden.
Der Technische Ausschuss hat von der dringenden Sanierung des 
Raiffeisenwegs Kenntnis genommen und beschlossen, dass die 
Sanierung als Projekt des Bauhofes durchgeführt wird. Lediglich 
die Asphaltdecke wird fremdvergeben. Sie soll zusammen mit 
den Arbeiten des Buskaps „Unteres Dorf“ vom Planungsbüro 
Stadtlaningenieure GmbH, Ellwangen, ausgeschrieben werden. 

Der Technische Ausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
20.05.2020 die nachfolgenden Beschlüsse gefasst, die zur Kennt-
nis gegeben wurden:
I Stellungnahme zu Bauvorhaben:
a) Bauherr: Wilfried Gentner, Schlossgartenstraße 11, 73457 Es-

singen
 Bauvorhaben: Renovierung des best. Maschendrahtzauns 

durch Errichten eines Doppelstabmattenzauns, Flst. 1784/1, 
Schlossgartenstraße 11 in Essingen

 Der Bauherr hat im Zuge der Vorbereitungen zur Remstalgar-
tenschau auf seinem Flst. 1784/1 einen 1,40 m hohen Dop-
pelstabmattenzauns errichtet, da der ca. 60 Jahre alte Ma-
schendrahtzaun im südlichen Bereich des Grundstückes stark 
renovierungsbedürftig war. Nachdem der Baukontrolleur die 
Situation vor Ort in Augenschein genommen hat, wurde der 
Bauherr aufgefordert, Planunterlagen einzureichen. Es wurde 
nun hierzu ein Antrag auf Befreiung von den Festsetzungen 
des Bebauungsplans gestellt.

 Das Vorhaben weicht von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes ab. Der Technische Ausschuss hat vom Vorhaben 
Kenntnis genommen und das erforderliche Einvernehmen er-
teilt.

b) Bauherr: Daniel Buckel, Panoramastraße 4, 73457 Lauterburg 
 Bauvorhaben: Erstellung einer Doppelgarage sowie Teilabriss 

Scheune, Flst. 142, Panoramastraße 4 in Lauterburg
 Der Bauherr plant den Teilabriss der Scheune, um eine Dop-

pelgarage mit Dachterrasse zu erstellen. Es wurde hierzu ein 
Antrag auf Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren ge-
stellt.

 Das Vorhaben befindet sich im unbeplanten Innenbereich und 
bedarf hierdurch des Einvernehmens der Gemeinde. Der Tech-
nische Ausschuss hat vom Vorhaben Kenntnis genommen und 
das erforderliche Einvernehmen erteilt.

c) Bauherrin: Serap Bahadir, Heerweg 7/2, 73457 Essingen
 Bauvorhaben: Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Ga-

rage, Flst. 366/11, Hirtenteichstraße 6 in Lauterburg
 Die Bauherrin plant den Neubau eines Einfamilienwohnhau-

ses mit Garage.
 Es wurde hierzu ein Antrag auf Baugenehmigung im verein-

fachten Verfahren gestellt.
 Das Vorhaben weicht von den Festsetzungen des Bebauungs-

planes ab. Der Technische Ausschuss hat vom Vorhaben 
Kenntnis genommen und das erforderliche Einvernehmen er-
teilt, sofern der Stauraum von 5 m vor der Garage bis zur 
Straßenbegrenzungslinie freigehalten wird oder statt der Ga-
rage ein Carport entsprechend den Richtlinien des Gemeinde-
rats geplant wird.

d) Bauherr: Anton Günther Westhauser, Panoramastraße 7, 73450 
Neresheim

 Bauvorhaben: Nutzungsänderung von Büroräumen zu Imbiss 
und Produktionshalle zu Spielhalle, hier: Veränderte Ausfüh-
rung, Flst. 1333/1, Schnaitbergstraße 6 in Essingen

 Der Bauherr hat am 26.08.2019 die Baugenehmigung zur 
Nutzungsänderung von Büroräumen zu Imbiss und Produkti-
onshalle zu Spielhalle erhalten, da es sich hierbei um ein nicht 
kerngebietstypisches Vorhaben (max. 100 m² Nutzfläche) 
handelte.

 Abweichend von der Genehmigung soll auf den Imbiss ver-
zichtet werden. Es wird einen Ausschank von alkoholfreien 
Getränken und Kaffee etc. geben, aber keine Speisen. 

 Für die veränderte Ausführung wurde ein Bauantrag gestellt.
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 Das Bauvorhaben liegt im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans „Sauerbach“.

 Laut den Festsetzungen des Bebauungsplanes können Ver-
gnügungsstätten als Gewerbebetriebe ausnahmsweise zuge-
lassen werden. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württem-
berg hat diese Auffassung der generellen Zulässigkeit von 
Spielhallen im Gewerbegebiet nach § 8 BauNVO in Frage ge-
stellt und Spielhallen nach ihrer Größe in „kerngebietstypi-
sche“ und „nicht kerngebietstypische“ Spielhallen unterschie-
den. Nur letztere sollen im Gewerbegebiet zulässig sein. In der 
Rechtsprechung werden Spielhallen bis zu einer Größe von 
etwa 100 m² Nutzfläche als nicht kerngebietstypisch angese-
hen. 

 Der Technische Ausschuss hat vom Vorhaben Kenntnis genom-
men und das erforderliche Einvernehmen für die veränderte 
Ausführung nicht erteilt.

e) Bauherr: Christoph Gall, Kirschenweg 42, 73457 Essingen 
 Bauvorhaben: Errichtung eines Anbaus im DG am vorhande-

nen Wohnhaus, Flst. 5573, Kirschenweg 42 in Essingen
 Der Bauherr plant die Errichtung eines Anbaus im Dachge-

schoss am vorhandenen Wohnhaus auf dem Flst. 5573 in 
Essingen.

 Es wurde hierzu ein Antrag auf Baugenehmigung im verein-
fachten Verfahren gestellt.

 Das Vorhaben weicht von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes ab. Der Technische Ausschuss hat vom Vorhaben 
Kenntnis genommen und das erforderliche Einvernehmen er-
teilt.

II Sanierung Böschungsabbruch höhe Unteres Dorf 25;  
  hier: Vergabe
Im April 2019 kam es unterhalb des Anwesens Unteres Dorf 25 
zu einem Abbruch der steilen Böschung mit einem Hangrutsch. 
Der Rutschbereich mit ca. 20 m Länge liegt zwischen den ge-
meindeeigenen Flst. 431 und 427 und befindet sich an einem 
steilen Hanggelände oberhalb der Straße Unteres Dorf mit ins-
gesamt ca. 100 m Länge. 
Die Rutschung wurde provisorisch gesichert und weiter beobach-
tet. Zudem wurden mit Hilfe des Ing.-Büros Geotechnik geologi-
sche Untersuchungen mit Ramm- und Bohrsondierungen sowie 
eine statische Vorbemessung vorgenommen.
Da zu befürchten ist, dass die Risskante weiter bricht (z. B. bei 
Frost) und der Hang dadurch weiter auf die Straße Unteres Dorf 
rutscht, müssen Sicherungsmaßnahmen vorgenommen werden.  
Vom Ing.-Büro Geotechnik wurden nach der Überprüfung von 
versch. Sanierungsvarianten 2 Lösungsansätze vorgeschlagen:
Var. 1) Bohrpfähle und Trägerbohlwände, Kosten brutto: 
71.352,40 E
Var. 2) Einbau von konstruktiven Sicherheitselementen (Pfähle, 
Dübel, Anker), Kosten brutto 112.728,70 E
Bei beiden Varianten sind noch Kosten für die Ingenieurleistun-
gen und für Erdarbeiten anzusetzen, die bei Variante 1 wesentlich 
günstiger ausfallen werden.
Der Technische Ausschuss entschied sich für die günstigere Vari-
ante 1).
Es werden hierbei Bohrpfähle bis zur Geländeoberkante der Stra-
ße vorgeschlagen. Diese werden mit Steckträgern, 2,0 m Höhe 
kombiniert. Eine Ausfachung von 20 cm Beton soll weitere Mas-
senbewegungen auf die Straße Unteres Dorf verhindern. 
Auf der Grundlage des Leistungsverzeichnisses des Ing.-Büros 
Geotechnik, Aalen, wurde eine beschränkte Ausschreibung 
durchgeführt, die Submission erfolgte am 07.05.2020. 
Leider ging hierzu nur ein Angebot ein.
Auswertung der Submission (Brutto):
- 1.) Fa. Kurt Motz, Illertissen:   78.831,91 €
Somit liegt das Angebot ca. 10,4 % (7.479,51 E) über der Berech-
nung von Herr Caspar von Geotechnik Aalen und entspricht noch 
incl. der allg. Preissteigerungen dem Stand von 2020.
Finanzierung: 
Die Finanzierung erfolgt aus der Haushaltsposition „Unterhaltung 
Gemeindestraßen“ (160.000 E), die für solche besonderen Maß-
nahmen verwendet werden kann. Die Finanzierung ist damit 
gewährleistet. 

Die Firma Motz ist in den vergangenen Jahren bei vielen Projek-
ten im Umkreis beteiligt gewesen und hat ihre Leistungen immer 
ordentlich und fachgerecht ausgeführt, sodass auch die Verwal-
tung empfehlen kann, die Firma Motz trotz der Preissteigerung 
zu beauftragen.
Der Technische Ausschuss hat vom Sachverhalt Kenntnis genom-
men und den Auftrag zur Sanierung des Böschungsbruchs im 
Unteren Dorf an die Firma Motz, Illertissen, zum Angebotspreis 
von 78.831,91 E Brutto vergeben.
B. Beratung und Kenntnisnahme
Der Bürgermeister führte im Rahmen seines Sachvortrags aus, 
dass der „Raiffeisenweg“ nun kurzfristig durch den kommunalen 
Bauhof realisiert wurde und die Gesamtmaßnahme einen Kos-
tenaufwand in Höhe von rund 30.000 E aufgewiesen hat, ein-
schließlich der Realisierung der Solarleuchten. Er hob in diesem 
Zusammenhang das Engagement und den Einsatz des kommu-
nalen Bauhofes lobend hervor. 
Der Gemeinderat hat von den Beschlüssen des Techn. Ausschus-
ses vom 12.03.2020 und 20.05.2020 Kenntnis genommen.

16. Kenntnisgabe von Beschlüssen, die in nicht öffentlicher 
Sitzung gefasst wurden (GR 06.02.2020, 19.03.2020 und 
08.04.2020 Umlaufbeschlussverfahren) 

A. Sachverhalt
Nach der Gemeindeordnung sind die in nicht öffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit 
oder, wenn dies ungeeignet ist, in der nächsten öffentlichen Sit-
zung bekannt zu geben, sofern nicht das öffentliche Wohl oder 
berechtigte Interessen Einzelner entgegenstehen. Der Gemein-
derat hat in seinen nicht öffentlichen Sitzungen am 06.02.2020, 
19.03.2020 sowie im Rahmen eines Umlaufverfahrens die fol-
genden Beschlüsse gefasst, die zur Kenntnis gegeben wurden:
a)  nicht öffentliche Sitzung des Gemeinderats vom 06.02.2020
a1) GEO – Gesellschaft für Energieversorgung Ostalb;
  hier: Wirtschaftsplan 2020
Der Gemeinderat hat den Wirtschaftsplan der Gesellschaft für 
Energieversorgung Ostalb mbH – GEO für das Wirtschaftsjahr 
2020, wie folgt, ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen:
I. Erfolgsplan
mit Erträgen von             12.279.000 E
und Aufwendungen von             11.727.000 E
mit einem geplanten Jahresüberschuss von       552.000 E
II. Vermögensplan 
Deckungsmittel aus laufender Geschäftstätigkeit   1.320.000 E
Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit  4.436.000 E
Summe Einnahmen des Vermögensplans   5.756.000 E
Finanzbedarf     5.756.000 E
III. Der Jahresüberschuss wird wie folgt verwendet:
Abführung entsprechend Gesellschaftsanteilen 184.000 E
Zuführung an die Gewinnrücklage       368.000 E
IV. Höchstbetrag der Kassenkredite     1.000.000 E
Darüber hinaus wurde der Bürgermeister ermächtigt, die Ge-
schäftsführung zur Durchführung weiterer dem Gesellschafts-
zweck dienenden Investitionen, unter Abwägung von Risiken und 
Chancen, zu ermächtigen, sofern deren Rendite mindestens 5 % 
beträgt und die Mindest-Eigenkapitalquote von 40 % nicht unter-
schritten wird. Ferner wurde der Bürgermeister ermächtigt, den 
vorliegenden Wirtschaftsplan in der Gesellschafterversammlung 
zu beschließen und darüber hinaus ermächtigt, der Vergabe der 
Wirtschaftsprüfung für das Jahr 2019 an die Becker-Büttner-Held 
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zuzustimmen.
a2) Erwerb Flst. Nr. 1160 (Saukopf), 1268 m²
Die Gemeinde erwirbt das Grundstück, Flst. Nr. 1160 zum übli-
chen Vekehrswert.
b)  nicht öffentliche Sitzung des Gemeinderats vom 19.03.2020
b1) Abwasserzweckverband Lauter-Rems; Vorberatung der 

Verbandsversammlung am 02.04.2020
Die Gemeinde Essingen ist Mitglied des Abwasserzweckverbands 
Lauter-Rems (AZV) mit Sitz in Böbingen. Aufgabe des Verbands 
ist es, das in den Verbandsgemeinden anfallende Abwasser zu 
reinigen und zu bewirtschaften. Zu diesem Zweck betreibt der 
Verband in Böbingen eine Sammelkläranlage und die erforderli-
chen Sammelleitungen (Verbandskanäle). Mitglied in diesem 
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Verband sind die Stadt Heubach sowie die Gemeinden Böbingen, 
Mögglingen, Bartholomä und Essingen.
Am 02.04.2020 findet die nächste Verbandsversammlung statt. 
Die wichtigsten Tagesordnungspunkte werden in der Regel in den 
einzelnen Kommunen vorberaten und in der Verbandsversamm-
lung abschließend beraten und beschlossen.
Jahresrechnung 2018 
Das Ergebnisvolumen im Rechnungsjahr 2018 liegt um rund 
68.000 E unter dem des Haushaltsplans. Die Planung ging von 
einem Volumen von 1.783.850 E aus.  
Seit 2009 hat der Verband infolge der Finanzierung der beiden 
Photovoltaikanlagen und vor allem aufgrund der Finanzierung 
der Erweiterung des Klärwerks Schulden. Mit der abgeschlosse-
nen Erweiterung der Verbandskläranlage wurden zur Finanzie-
rung Darlehen bei der KfW und der L-Bank im Gesamtbetrag von 
rund 3,5 Mio. E aufgenommen. Eine weitere Kreditaufnahme zur 
Finanzierung aus dem Jahr 2017 wurde im Frühjahr 2019 mit 
einem reduzierten Umfang in Höhe von 240.000 E umgesetzt. 
Dieser Betrag wird daher als Haushaltseinnahmerest in 2019 
übertragen.
Im Jahr 2018 wurden der Rücklage wie geplant 69.000 E ent-
nommen. Dagegen konnte der Rücklage der Jahresüberschuss 
aus dem Betrieb der PV-Anlagen in Höhe von 1.363,42 E zuge-
führt werden. Der Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt zum 
31.12.2018: 57.086,56 E. 
Die Verbandsumlage 2018 errechnet sich auf der Grundlage der 
Verbandssatzung. Sie gliedert sich in eine Betriebskostenumlage 
und eine Investitionsumlage. Der Anteil der Gemeinde Essingen 
an der Betriebskostenumlage 2018 beträgt 193.619,24 E. Auf die 
Gemeinde Essingen entfällt für das Jahr 2018 eine Investitions-
umlage in Höhe von 98.444,35 E. Die Gesamtumlage 2018 be-
trägt für die Gemeinde Essingen damit 292.063,59 E.
Haushaltsplan 2020
Der Haushaltsplan 2020 wurde auf doppischer Grundlage erstellt:
I. Betriebskostenumlage
Der Anteil der Gemeinde Essingen an der Betriebskostenumlage 
2020 wird mit 239.794,78 E veranschlagt.
II. Zinsumlage
Die Zinsumlage (Echtzinsen) für die Darlehen beträgt 8.090 E. 
Der Essinger Anteil beträgt 1.861,23 E.
III. Afa-Umlage
Da der Verband seine Abschreibungen erwirtschaften muss, wird 
eine Afa-Umlage in Höhe von insgesamt 130.700 E erhoben. Der 
Anteil der Gemeinde Essingen davon beträgt 30.600 E.
IV. Investitionsumlage
Die Investitionsumlage 2020 beträgt 221.000 E. Der Anteil der 
Gemeinde Essingen an der Investitionskostenumlage beträgt 
49.718,06 E.
Im Fokus der kommenden Jahre steht die Sanierung der RÜBs in 
den Verbandsgemeinden einschl. der Steuerungstechnik. 
V. Tilgungsumlage
Die Tilgungsverpflichtungen aus den bestehenden Darlehen für 
die Erweiterungsmaßnahme betragen 157.916 E. Die Tilgungs-
umlage beträgt 2020 insgesamt 272.426 E, diese wird reduziert 
durch die Afa-Umlage und beträgt letztendlich 141.726 E. Der 
Anteil von Essingen beträgt 32.403,98 E.
VI. Gesamtumlage
Die anteilige Gesamtumlage 2020 für die Gemeinde Essingen ist 
mit 354.378,05 E veranschlagt.

b2) Verlängerung des Pachtvertrags mit dem Reit- und Fahr-
verein Essingen

Die Gemeinde Essingen hat gemäß Beschluss des Gemeinderats 
vom 21.06.1990 die Flurstücke 862/3, 863, 864 und 864/2 an 
den Reit- und Fahrverein Essingen verpachtet.   
Auf diesen Flurstücken wurden vom Verein die Reithalle sowie 
die Reiterplätze errichtet.
Der aktuelle Pachtvertrag endet zum 30.06.2040. Ein Pachtzins 
wird derzeit nicht erhoben.
Der Reit- und Fahrverein Essingen beabsichtigt auf diesen Flä-
chen eine Erweiterung der Longieranlage. Hierfür würden vom 
Württembergischen Landessportbund entsprechende Zuschüsse 
gewährt. Voraussetzung der Zuschussgewährung ist jedoch, dass 
der Pachtvertrag für diese Flächen noch eine Laufzeit von min-
destens 25 Jahre hat.

Da die Mindestvertragslaufzeit nicht mehr erfüllt ist, bedeutet 
dies in Bezug auf mögliche Fördermittel eine deutliche Einschrän-
kung für den Reit- und Fahrverein. Dieser hat daher um vorzeiti-
ge Verlängerung des Pachtverhältnisses gebeten.
Nach Ansicht der Verwaltung sollte die positive Entwicklung des 
Reit- und Fahrvereins Essingen unterstützt und der Pachtvertrag 
vorzeitig verlängert werden. Auf die Erhebung eines Pachtzinses 
soll verzichtet werden. Im Pachtvertrag ist jedoch geregelt, dass 
ein Rechtsanspruch auf dauernde kostenfreie Überlassung der 
Flurstücksflächen ausgeschlossen ist und insofern eine Änderung 
zu einem späteren Zeitpunkt möglich wäre.
Der Gemeinderat hat einer Verlängerung des Pachtvertrags für 
die Flurstücke 862/3, 863, 864 und 864/2 bis 31.12.2060 zu-
gestimmt.
b3) Kinderfeste in Essingen und Lauterburg
Der Gemeinderat hat der Neueinteilung der bewirtschaftenden 
Vereine/Organisationen des Kinderfestes in Essingen von 2021 
– 2030 zugestimmt.

b4)  Beitritt der Gemeinde Essingen zur Initiative Motorradlärm
Der Gemeinderat hat vom Beitritt der Gemeinde Essingen zur 
Initiative Motorradlärm zustimmend Kenntnis genommen.  
c) Umlaufverfahren
Die im Rahmen eines bis zum Ablauf des 16.04.2020 durchge-
führten Umlaufverfahrens erfolgten Beschlüsse wurden im Rah-
men der schriftlichen Information vom 17.04.2020 dem Gemein-
derat bekannt gegeben. Die „öffentlichen“ Ergebnisse/
Beschlüsse wurden zudem im Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Essingen vom 25.04.2020 (Ausgabe 17/2020) bekannt gemacht. 

B. Beratung und Kenntnisnahme
Nach entsprechendem Sachvortrag durch Bürgermeister Wolf-
gang Hofer hat der Gemeinderat insbesondere von der Bekannt-
gabe der in den nicht öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats 
am 06.02.2020, 19.03.2020 und im Rahmen des Umlaufverfah-
rens gefassten/erfolgten Beschlüsse Kenntnis genommen.

17. Anfragen der Gemeinderäte
Die Anfragen der Gemeinderäte richteten sich zu folgenden The-
men:
- Einbindung des Gemeinderats zum Themenkomplex Park- und 

Grünanlagen 
- Frequentierung und Schutz des Naturschutzgebietes „Weiher-

wiesen“
- nicht genehmigtes Feuerwerk
- Sommerferienbetreuung 2020 
Im Anschluss fand eine nicht öffentliche Sitzung statt.

FAMILIENCHRONIK

Wir gratulieren
Frau Anna Holz, Kirchgasse 26, Essingen, 
zu ihrem 85. Geburtstag am 10.06.2020 

Verantwortlich für den amtlichen Inhalt einschließlich der Sit-
zungsberichte der Gemeindeorgane und anderer Veröffentli-
chungen der Gemeindeverwaltung Essingen ist Bürgermeister 
Hofer oder sein Vertreter im Amt. Für den übrigen Inhalt der jewei-
lige Auftraggeber.

Druck und Verlag: Krieger-Verlag GmbH, Postfach 11 03, 74568 
Blaufelden, Telefon 0 79 53/98 01-0, Telefax 98 01-90

Impressum
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FUNDAMT

Schlüsselanhänger mit einem Schlüssel
Fundort: Spielplatz „Am Steinriegel“
Fundtag: 28.05.2020
Wichtige Hinweise zu Fundsachen:
Fundgegenstände/Fundsachen, welche nach Ablauf der Aufbe-
wahrungsfrist (6 Monate nach der Anzeige des Fundes) nicht vom 
Verlierer/Eigentümer/Empfangsberechtigten abgeholt werden 
und bei denen darüber hinaus der Finder auf seinen Rückgabe-
anspruch verzichtet, werden in unregelmäßigen Abständen 
grundsätzlich öffentlich versteigert bzw. vernichtet/entsorgt (bei-
spielsweise Schlüssel und entsprechend nicht öffentlich verstei-
gerungsfähige Gegenstände). Sobald die jeweiligen Termine ei-
ner öffentlichen Versteigerung feststehen, werden diese ebenfalls 
öffentlich bekannt gegeben. 

SCHULNACHRICHTEN

Parkschule Essingen
Gut gerüstet und geschützt für den 
Unterricht zu Corona-Zeiten
Zur schrittweisen Wiederaufnahme 
des Schulbetriebs hat die Aalener 
Firma Weldorado.de für die Lehrkräfte 
der Parkschule Essingen Gesichtsvi-
siere kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Der in Aalen produzierte stabile, hochklappbare und leicht zu 
reinigende Schutzschirm deckt die Gesichtspartie des Trägers 
großflächig ab. Die optimale Luftzirkulation sorgt für einen hohen 
Tragekomfort, auch für Brillenträger. Vor allem für Lehrerinnen 
und Lehrer, die im wieder aufgenommenen Unterricht oder in 
der Notfallbetreuung z. T. mehrere Unterrichtsstunden ohne Pau-
se unterrichten müssen, ist dies sehr angenehm. Durch Stabilität, 
Austauschbarkeit der Schweißbänder und Befestigungselemente 
sind diese Schutzschilde zudem besonders nachhaltig und dau-
erhaft einsetzbar.

Am Mittwoch, 27. Mai 2020, übergab der Geschäftsführer von 
Weldorado.de, Thomas Fürst, die Schutzvisiere an Schulleiter 
Heinrich Michelbach und Konrektor Ulrich Mildenberger. Diese 
wurden sogleich den Lehrkräften weitergereicht, ausgiebig getes-
tet und im Unterricht eingesetzt.

Musikschule Essingen

Musikschule Essingen
 
Wir freuen uns auf Dich!

Musikgarten, Musikzwerge, Musikalische Früherziehung,
Instrumentenkarussell,
Klavier, E-Piano, Keyboard, Violine, Blockflöten, Querflöte,
Gitarre, E-Gitarre,
Schlagzeug, Gesang, Pop-Gesang,
Ballett, Tanz, Ensembles, Bands, Liebhaberorchester,
Frauenchor, Veeh-Harfe

ANMELDUNG JETZT - START NACH DEN SOMMERFERIEN!

Musikschule Essingen, Schulstr. 29, 73457 Essingen
Tel.: 07365/6860
musikschule@essingen.de

Musikschule Essingen, Schulstr. 29, 73457 Essingen
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MUSIKSCHULE ESSINGEN
... die Musikschule für dich!
Wir freuen uns auf die Zeit nach Corona!

Ihr auch? Wie wäre es denn mit einem musikalischen Hobby?
Hier unser aktuelles Angebot:
Derzeit möglich ist Einzelunterricht in folgenden Fächern:
Klavier, Keyboard, Gitarre, Violine und Schlagzeug.
Sobald die Freigabe kommt: Blockflöte, Querflöte, Gesang
und Pop-Gesang
Alle Unterrichtsangebote, die in der Gruppe stattfinden sind
vorerst nicht gestattet.
Sobald die Freigabe kommt, sind wir bereit!
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SONSTIGE AMTL. BEKANNTMACHUNGEN

Landratsamt Ostalbkreis

Ostalb-Abo, Schulwegkarten und  
Kindergarten-Fahrkarten im Abonnement 
auch im Juni kostenlos 
Die Landesregierung hat den Ostalbkreis am 8. Mai darüber in-
formiert, dass die Eltern entlastet werden und das Land zwei 
Eigenanteile für ungenutzte Schülerfahrkarten übernimmt. 
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Welche Monate dies sind, wird vor Ort bestimmt. Im Ostalbkreis 
wird der Einzug der Eigenanteile für die Monate Mai und Juni 
ausgesetzt. Dies gilt entsprechend für die Schulwegsicherheits-
karten, die Kindergarten-Fahrkarten und sonstigen Schülermo-
natskarten sowie für die Eigenanteile bei Fahrten zu den sonder-
pädagogischen Bildungs- und Beratungszentren für Mai und Juni. 
Nachdem diese Beiträge bereits für den Monat Mai nicht abge-
bucht wurden, wird nun auch für den Monat Juni kein Eigenanteil 
abgebucht. 
Landrat Klaus Pavel: „In guter Voraussicht haben wir bereits die 
Erhebung der Eigenanteile für den Monat Mai ausgesetzt und 
werden dies für den Monat Juni so fortführen, auch wenn bereits 
seit Anfang Mai wieder einige Schüler die Schule besuchen und 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule fahren. Seit dem 4. 
Mai besuchen die Schüler der Abschlussklassen und seit 18. Mai 
die Abschlussklassen der Grundschulen wieder ihre Schule. Nach 
den Pfingstferien ab dem 15. Juni wird an den Schulen der Prä-
senzunterricht für alle Schüler gestartet. Für den Monat Juli bitte 
ich die Eltern, das Abo zum halben Preis fortzusetzen, zumal die 
öffentlichen Verkehrsmittel mit der Juli-Fahrkarte im Ferienmonat 
August im ganzen Ostalbkreis kostenlos genutzt werden können. 
Ich möchte mich sehr herzlich bei allen Eltern und Schülern be-
danken, die auch in diesen schwierigen Zeiten das Fahrkarten-
Abo behalten und damit das Gesamt-System des ÖPNV im Ost-
albkreis unterstützt haben. Dies ist nicht selbstverständlich und 
stellt ein großes Zeichen unserer gelebten Solidarität dar. Vielen 
Dank auch an die Vertreter unserer Landesregierung, die sich des 
Problems angenommen und eine verträgliche Lösung für alle 
Beteiligten herbeigeführt haben.“

Landratsamt Ostalbkreis

 Mitmachen !
          www.zukunft-ostalb.de

unter

Mitmachen unter: 
*Gewinnchance ab Teilnahme an mindestens 3 Wochen. 10-fache Gewinnchance bei Teilnahme in allen Wochen.

www.zukunft-ostalb.de

          www.zukunft-ostalb.de

 1. Preis smart EQ fortwo 
  für 1 Jahr inkl. Steuer und Versicherung 

 2.- 4. Preis Hotelaufenthalt für 2 Pers. (1 Ü/F) 
  auf der Schwäbischen Alb mit Nutzung der AlbCard

 5.- 7. Preis Segelflug für 1 Person 
  ab dem Flugplatz Erpfental

 8.- 12. Preis Energie-Check
  von EKO-Energiekompetenz Ostalb e. V.

 13.- 20. Preis OstalbMobil 
  Chipkarte 

 21.- 30. Preis Explorhino Science Center  
  Eintrittskarte Familien 

 31.- 40. Preis Explorhino Science Center 
  Eintrittskarte Erwachsene

  für 1 Jahr inkl. Steuer und Versicherung 

  auf der Schwäbischen Alb mit Nutzung der AlbCard

„Alb Inclusive“ Urlaub:
Bus, Bahn und Erlebnisse gratis.

albcard.de

ENERGIEKOMPETENZ 
OSTALB

Fragen der Woche
                Gewinnspiel

Viele 
tolle

Preise!
mit 3 

dabei*  10-fache
Gewinn-
 chance*

Landratsamt Ostalbkreis

Tourismus Ostalb bietet Broschüre und  
GPX-Tracks für Motorrad- und Oldtimertouren 
durch eine faszinierende Landschaft
Die Ostalb ist nicht nur bekannt für schwäbische Gemütlichkeit, 
Kunst und Kultur, sondern auch für genussreiche Kurvenstrecken 
durch Waldgebiete und auf den Hochflächen der Schwäbischen 
Alb. Als ein Erlebnis für Leib und Seele führen zehn Top-Routen 
als Rundstrecken durch eine faszinierende Landschaft. Kurven-
reich und idyllisch. Viele Sehenswürdigkeiten, romantische Dörfer 
und Städte säumen die Routen. Biker und Oldtimerfans finden 
hier alles, was das Herz begehrt. So abwechslungsreich wie die 
Landschaft, sind auch die Touren. „Egal, für welche Tour man sich 
entscheidet, Fahrspaß ist garantiert!“, so Ricarda Grünig, die Lei-
terin der Stabstelle Tourismus im Landratsamt Ostalbkreis. „Die 
landkreisübergreifenden Motorrad- und Oldtimertouren werden 
Sie begeistern. Unsere ausgewählten Touren sind mit Kilometer-
angaben versehen, sodass sowohl Oldtimerfahrer als auch Motor-
radfahrer die für sie passenden Strecken wählen können. Alle 
Touren können auch sehr gut miteinander verknüpft werden.“

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Evang. Kirchengemeinde Essingen
TERMINE
So., 7. Juni 2020 - Trinitatis
Wochenspruch: Die Gnade unseres Herrn 
Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit 
euch allen.  (2. Kor. 13,13)
10.30 Uhr Gottesdienst mit Bläsern im 
Schlosspark (Pfarrer i. R. Brüning)

Opfer: Aufgaben der eigenen Kirchengemeinde
Bei Regen: evang. Quirinuskirche
So., 14. Juni 2020
 10.30 Uhr Gottesdienst mit Bläsern und Taufe im Schlosspark
  (Pfarrer Torsten Krannich)
  Bei Regen: evang. Quirinuskirche
 11.30 Uhr Taufe (Quirinuskirche)

VERSCHIEDENES
Herzlich willkommen bei unserem Gottesdienst im Grünen! Auf-
grund der aktuellen Corona-Pandemie müssen wir für unsere 
Gottesdienste jedoch einige Besonderheiten beachten.
1.  Wir haben die Stühle so gestellt, dass ein Mindestabstand von 

1,50 Meter eingehalten wird. Familienangehörige dürfen na-
türlich auch weiterhin zusammensitzen. Unser Begrüßungs-
dienst wird Ihnen zeigen, wo Sie sitzen können.

2.  Wir bitten Sie beim Kommen und Gehen darauf zu achten, 
nicht zu nahe an die anderen Gottesdienstbesucher heran-
zutreten.

3.  Die Gottesdienste werden bis auf Weiteres auf ca. 30 - 35 
Minuten verkürzt sein. Wie schon in den letzten Monaten 
nehmen wir eine Video-Aufzeichnung des Gottesdienstes vor, 
die dann über Facebook und YouTube zu sehen ist. Gefilmt 
werden aber keine Gottesdienstbesucher, sondern nur der 
diensthabende Pfarrer und weitere Mitarbeitende im Gottes-
dienst, z. B. Kirchengemeinderäte.

4.  Neben dem Gottesdienstplatz stehen Spender mit Desinfekti-
onsmittel zur Verfügung.

5.  Um eventuelle Ansteckungsketten feststellen zu können, wird 
unser Mesner/Mesnerin jeweils die Namen aller Gottesdienst-
besucher in einen Sitzplan eintragen. Diese Liste wird nach 
dem Gottesdienst in einem Briefumschlag verschlossen und 
vier Wochen danach ungeöffnet vernichtet.

6.  Wir bitten Sie, zu Ihrem eigenen Schutz und dem Schutz Ihrer 
Mitmenschen auch beim Gottesdienst im Grünen eine Alltags-
maske zu tragen. Sollten Sie sich mit den Masken unwohl 
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fühlen, stellen wir Ihnen für die Gottesdienste auch gern eine 
Gesichtsmaske mit einer Plexiglasscheibe zur Verfügung.

Um das Ansteckungsrisiko zu minimieren, wird es für die 
kommende Zeit eine reduzierte Gottesdienstliturgie in Essin-
gen und Lauterburg geben. Insbesondere bei den Liedern 
werden wir „sparen“, auch wenn wir weiterhin ein oder zwei 
Lieder in jedem Gottesdienst singen.

Öffnungszeiten evang. Gemeindebüro 
und Büro der Kirchenpflege
Das evang. Gemeindebüro und das Büro der Kirchenpflege sind 
zu den üblichen Zeiten geöffnet. Wir bitten um tel. Voranmeldung 
(Tel. 222)!

Pfarrer Krannich nicht im Dienst
Bis einschließlich 7. Juni 2020 ist Pfarrer Krannich nicht im Dienst. 
Vertretung in dringenden seelsorgerlichen Fällen hat Pfarrerin 
Fleisch-Erhardt, Lauterburg, Tel. 6880.

Evangelisches Pfarramt
Pfarrer Dr. Torsten Krannich
Kirchgasse 14, Tel. 222 und Fax 6681
E-Mail: Pfarramt.Essingen@elkw.de
Öffnungszeiten des Gemeindebüros
Sekretärin: Simone Pfleiderer
Dienstag bis Donnerstag von  9.30 - 11.30 Uhr 
Donnerstagnachmittag von 16.00 - 17.30 Uhr
E-Mail: Gemeindebuero.Essingen@elkw.de
Zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates
Hedwig Mack, Tel. 5602 oder mobil: 0171/9415686
Gemeindediakonat
Jürgen Schnotz, Hauptstr. 1, Tel. 352
E-Mail: diakonat.essingen@elk-wue.de
Mesner-Team (Koordination):
Hedwig Mack, Tel. 5602 oder mobil: 0171/9415686
Hausmeisterin des evang. Gemeindehauses
Elke Maurer, Hauptstraße 1, Tel. 493
Evang. Kindergarten „Am Schlosspark“
Christine Treiber, Tel. 5020
Kirchenpflege
Jutta Schwarz, Kirchgasse 14, 73457 Essingen, Tel. 9648837
E-Mail: Jutta.Schwarz@elkw.de
Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag 9.30 - 11.30 Uhr
Kreissparkasse Ostalb (BLZ 614 500 50) – Nr. 110 019 149
BIC: OASPDE6AXXX; IBAN: DE96614500500110019149
VR Bank Aalen (BLZ 614 901 50) – Nr. 35 340 002
BIC: GENODES1AAV; IBAN: DE12614901500035340002
Bürozeit der Diakonie-Sozialstation:
Mi. 13.00 - 14.00 Uhr, in der Kirchgasse 20, Tel. 964280
Schauen Sie mal vorbei:
www.essingen-evangelisch.de oder 
www.facebook.com/essingen.evangelisch

Katholische Kirchengemeinde  
Herz Jesu Essingen

Bitte beachten:
Um die Infektionsschutz-Vorgaben der Diözese 
einhalten zu können, sollten Sie sich bitte für 
jeden Gottesdienst/Andacht den Sie besuchen 
möchten, über das Pfarrbüro (per E-Mail oder 

telefonisch) anmelden. Bitte geben Sie hier ihren Namen, Adres-
se und Telefonnummer an. Wir freuen uns über ihre Meldungen.

Sollte die zulässige Personenzahl überschritten werden, melden 
wir uns bei Ihnen.
Samstag, 6. Juni 2020
 19.00 Uhr heilige Messe
  Messe für Elisabeth Vogler
 17.30 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 19.00 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)
Sonntag, 7. Juni 2020 - Dreifaltigkeitssonntag - Hochfest
L1: Ex 34, 4b.5-6.8-9 Aps: Dan. 3, 52.53.54.55.56 (R: vgl. 52b)
L2: 2 Kor. 13 11-13 Ev: Joh. 3,16-18
 9.00 Uhr heilige Messe
 10.30 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 9.00 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)
Donnerstag, 11. Juni 2020 – Fronleichnam
L1: Dtn8, 2-3.14b-16a 
APs: Ps 147, 12-13.14-15.19 - 20 (R: 12a)
L2: 1 Kor. 10, 16-17 Ev: Joh 6, 51-58
 9.00 Uhr heilige Messe
 10.30 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 9.00 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)
Samstag, 13. Juni 2020
 19.00 Uhr heilige Messe
 17.30 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 19.00 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)
Sonntag, 14. Juni 2020 - 11. Sonntag im Jahreskreis
L1: Ex 19,2-6a Aps: Ps 100 (99),1-3.4-5 (R:vgl. 3c)
L2: Röm. 5,6-11 Ev: Mt 9,36-10,8
 10.30 Uhr heilige Messe
 9.00 Uhr heilige Messe (Dewangen)
 10.30 Uhr heilige Messe (Fachsenfeld)

Herzliche Einladung  
zum Fronleichnamsfest   
am Donnerstag, 11. Juni 2020
09.00 Uhr Gottesdienst
auf dem Kirchplatz 
der Herz-Jesu-Kirche
mitgestaltet vom Kirchenchor 

Pfarrer 
Andreas Frosztega
und die 
Kirchengemeinderäte
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Kath. Pfarramt Herz Jesu Essingen, 
Heerweg 11, Tel. 202, Fax 921317
Öffnungszeiten:
Dienstag + Mittwoch 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Donnerstag 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
E-Mail: herz-jesu.essingen@drs.de
Internet: se-rems-welland.drs.de
Pfarrer der Seelsorgeeinheit „Rems-Welland“: 
Pfarrer Andreas Frosztega, Tel. 07366/6323 
Fax 07366/922875
E-Mail: KathPfarramt.Dewangen@drs.de
Sprechzeiten mit Pfarrer Andreas in Essingen
donnerstags ab 17 Uhr (nach telefonischer Voranmeldung)
Gewählter Vorsitzender des Kirchengemeinderates:
Hermann Lüffe, Rosensteinblick 7, Tel. 919679
Konten der Kath. Kirchenpflege:
Kreissparkasse Ostalb (BLZ 614 500 50) – Nr. 110 070 762
IBAN: DE47 6145 0050 0110 0707 62
BIC: OASPDE6AXXX
VR-Bank Aalen (BLZ 614 901 50) – Nr. 35 366 001
IBAN: DE28 6149 0150 0035 3660 01
BIC: GENODES1AAV
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Evangelische Kirchengemeinde Lauterburg 
7. Juni 2020 - Trinitatis- Dreieinigkeitsfest
9.20 Uhr Gottesdienst mir Pfr. i. R. Brüning
14. Juni 2020 
Herzliche Einladung zum Gottesdienst im 
Schlosspark um 10.30 Uhr (Pfarrer Krannich). 
Bei Regenwetter findet der Gottesdienst in der 
Quirinuskirche statt. 
Kein Gottesdienst in Lauterburg

Infektionsschutzkonzept (Auszug und Information)
Wir freuen uns, dass wir wieder gemeinsam Gottesdienst in der 
unserer Lauterburger Kirche feiern können!
Wir müssen jedoch einige Besonderheiten beachten.
Auf die Veröffentlichung im letzten Mitteilungsblatt wird verwiesen. 
Alle weiteren Veranstaltungen fallen wegen der Infektions-
gefahr bis auf Weiteres aus. Der Kindergarten hat die Betreu-
ung der Kinder erweitert (s. Internetseite der Gemeinde Es-
singen).
• Während des Urlaubs von Pfarrerin Fleisch-Erhardt gibt es kei-

ne Kurzandacht auf Papier in ihrem Briefkasten.
• Angebote des Jugendwerks Aalen für Kinder und Jugendliche

Videochats:
Glaube nachgefragt: 
Mittwochs 17.30 Uhr  http://eja-aalen.de/glaubenachgefragt 
Online Bibelarbeit: 
Dienstag und Freitag, 15.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr
 http://eja-aalen.de/onlineBibelarbeit
rAuszeit aus dem Alltag, Impulse und mehr (mit Wochenthema): 
täglich von 16.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr
 https://meet.jit.si/rAuszeit-eja
Gespräche mit den Hauptamtlichen des Jugendwerks: 
Du brauchst jemanden zum Reden? 
Dir fällt die Decke auf den Kopf? 
Dann klingel bei uns durch – wir sind für Gespräche und Seel-
sorge auch mobil (zu unseren Bürozeiten und darüber hinaus) 
erreichbar: https://www.eja-aalen.de/kontakt/jugendreferenten

Hinweis auf weitere Homepages: 
https://www.zuhauseumzehn.de/ Langweilig zu Hause? Auf 
dieser Homepage gibt es jeden Tag um zehn Inspirationen für 
Kinder und Jugendliche, damit die Decke nicht auf den Kopf fällt. 
Außerdem gibt es täglich einen Impuls für Erwachsene. 
• Kinderkirche „zuhause“. Sonntags um 10.00 Uhr werden On-

line-Gottesdienste übertragen unter kirchemitkindern-digital 
und danach zum Nachschauen. 
Ideen gibt es auch unter www.kirche-mit-kindern.de.

Kontakt
Ev. Pfarramt Lauterburg
Pfarrerin Fleisch-Erhardt,
Bäckergasse 7
Tel. 07365/6880, Fax 07365/919471 
E-Mail: pfarramt.lauterburg@elkw.de
Schauen Sie mal vorbei auf unserer Internet-Seite: 
http://www.lauterburg-evangelisch.de
Pfarrerin Fleisch-Erhardt ist unter der Telefonnummer des 
Pfarramtes zu erreichen. 
Sie hat Urlaub vom 7. bis 16.6.2020. Vertretung durch Pfarrer 
Kranich, Tel. 222.
Gemeindesekretariat: Sonja Bäurle ist mittwochs von 13.15 
Uhr bis 15.45 Uhr anzutreffen. 
E-Mail: ev.pfarramtsbuero.lauterburg@t-online.de
Mesner: Helmut und Renate Kutschker, Tel. 07365/5865
Ev. Kirchenpflege: Gertraud Mergner, Tel. 07365/5379
Bankverbindungen:
KSK Ostalb, Aalen: (BLZ 614 500 50) - Kto.-Nr. 110 063 281
IBAN: DE 80 6145 0050 0110 0632 81, BIC: OASPDE6AXXX
VR-Bank, Aalen: (BLZ 614 901 50) - Kto.-Nr. 38 192 04
IBAN: DE 87 6149 0150 0038 1920 04, BIC: GENODES1AAV

Neuapostolische Kirchengemeinde Essingen
Sonntag, 7. Juni 2020
  9.30 Uhr Gottesdienst (mit Telefonübertragung) 
                oder alternativ 
10.00 Uhr Livestream/Telefonübertragung 
                Gottesdienst
Mittwoch, 10. Juni 2020
20.00 Uhr Gottesdienst (mit Telefonübertragung)

Sonntag, 14. Juni 2020
 9.30 Uhr Gottesdienst (mit Telefonübertragung) 
  oder alternativ 
 10.00 Uhr Livestream/Telefonübertragung Gottesdienst

Wiederaufnahme von Präsenzgottesdiensten seit 3. Juni 2020, 
voraussichtlich nach dem 21. Juni 2020 auch wieder mit Feier 
des heiligen Abendmahls.
Dass Präsenzgottesdienste wieder möglich sind, beruht auf den 
Verordnungen der Landesregierungen. Diese haben Hygienevor-
schriften und Abstandsregeln erlassen, die darauf abzielen, An-
steckungen mit dem Corona-Virus bestmöglich zu verhindern. 
Davon abgeleitet, wurde in unserer Gebietskirche ein Infektions-
schutzkonzept erarbeitet. 
Auf die Veröffentlichung im letzten Mitteilungsblatt wird verwiesen. 

VEREINSNACHRICHTEN

Arbeiterwohlfahrt - Ortsverein Essingen
Liebe Mitglieder und Gönner, 
leider muss das geplante Frühstück mit Vortrag 
am 18.06.2020 auf Grund der momentanen be-
sonderen Situation abgesagt werden. Wir werden 
Sie über einen Ersatztermin informieren.
Bleibt weiterhin gesund, eure Vorstandschaft

SONSTIGES

Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg
Im Zuge der Corona Lockerungen: 

Beratungsstellen öffnen schrittweise wieder
Die Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg wird in 
ihren Regionalzentren und Außenstellen wieder Präsenzberatun-
gen durchführen. Termine können ab dem 15. Juni 2020 verein-
bart werden. 
Der Gesundheitsschutz hat dabei unverändert oberste Priorität: 
Um Warte- und Aufenthaltszeiten vor Ort so kurz wie möglich zu 
halten, werden ausschließlich Personen beraten, die vorab einen 
Termin vereinbart haben. Vorsprachen ohne vorherige Terminver-
einbarung sind leider nicht möglich. Auch bittet die DRV darum, 
nur alleine zur Beratung zu kommen. Eine Begleitung durch As-
sistenzpersonen (Familienangehörige, Übersetzer, Betreuer oder 
persönliche Helfer) ist nur in begründeten Ausnahmefällen mög-
lich. 
Die DRV Baden-Württemberg war auch während der verschärften 
Corona-Einschränkungen für ihre Kundinnen und Kunden un-
kompliziert erreichbar: Hierzu wurde der Telefonservice stark aus-
geweitet und zusätzlich die Ratsuchenden sogar per Videochat 
online beraten. 
Dieses komfortable Serviceangebot bleibt unverändert fortbeste-
hen und sollte – wenn möglich - vorrangig genutzt werden. An-
träge können auch weiterhin via eService der DRV bequem von 
zu Hause aus gestellt werden. Hierfür bieten die für die Antrags-
aufnahme zuständigen Stellen der Bürgermeisterämter (Orts-
behörden) ebenfalls Unterstützung an. 



In den zurückliegenden Wochen hat sich gezeigt, dass sich sehr 
viele Anliegen rund um das Leistungsspektrum der gesetzlichen 
Rentenversicherung unbürokratisch telefonisch oder via Video-
chat klären lassen. Um die Verfügbarkeit des aus Hygienegründen 
eingeschränkten Terminangebots in der Präsenzberatung vor Ort 
für dringende und komplizierte Fälle zu gewährleisten, werden 
Termine hierfür nur in Absprache mit dem DRV-Berater telefo-
nisch vergeben. 
Ratsuchende können sich hierzu direkt an die jeweiligen Regio-
nalzentren und Außenstellen der DRV Baden-Württemberg wen-
den. Die entsprechenden Telefonnummern finden Interessierte 
auf www.deutsche-rentenversicherung-bw.de. 
Dort sind neben den Servicezeiten auch die Regeln veröffentlicht, 
die für den Gesundheitsschutz bei einem persönlichen Besuch 
zwingend zu beachten sind. 

Die Online-Terminvergabe bleibt bis auf Weiteres auf 
die Videoberatung beschränkt – hierzu kann bequem 
der QR-Code genutzt werden.

IHK Ostwürttemberg 
Digitaler Sprechtag Finanzierung 
Auch in Zeiten der Corona-Einschränkungen bietet die IHK Ost-
württemberg weiterhin ihren kostenfreien digitalen Sprechtag 
Finanzierung an. Per Videokonferenzsystem beraten Finanzexper-
ten der L-Bank Baden-Württemberg und der Bürgschaftsbank 
Baden-Württemberg zu Förderprogrammen und Finanzierungs-
konzepten für Gründungsvorhaben, Unternehmensnachfolgen 
oder betrieblichen Investitionen. Zu diesen Gesprächen können 
sich auch Handwerksunternehmen anmelden. 
Die vertraulichen Beratungsgespräche finden in der IHK Ost-
württemberg in Heidenheim statt. Voraussetzung ist lediglich ein 
entsprechendes Unternehmenskonzept, in dem das Vorhaben 
beschrieben wird. Für Interessierte kann telefonisch unter 07321/ 
324-182 oder per Mail an start@ostwuerttemberg.ihk.de kurz-
fristig ein individueller Termin vereinbart werden. 

Hofherrnstr. 80 · Aalen · Tel. 07361 49114

S T E I N W E R K S T A T T

Haschka.deHeubacher Str. 23 · Bartholomä · Tel. 07173 7919

10%
Rabatt auf
alle

Grabanlagen

SEPTEMBER
ANGEBOT
von 1.9.16 bis 30.9.16

Aalen · Ellwangen · Bartholomä
Der Erinnerung einen Ort geben
Hofherrnstraße 80 · 73434 Aalen
Telefon: 07361 49114
Heubacher Straße 23 · 73566 Bartholomä
Telefon: 07173 7919 www.Haschka.de

Aalen  ·  Bartholomä  ·  Ellwangen

Wir sind für Sie da!
Für unsere Kunden stellen wir 
kostenlos Atemschutzmasken.

AALEN
Tel. 07361 49114

BARTHOLOMÄ
Tel. 07173 7919
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Amtsblatt der Gemeinde Hüttlingen

hüttli  ger
 Nachrichten ...für alle

58. Jahrgang/Nummer 22 
Samstag, den 30. Mai 2020

Pfi ngstgruß
Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern 

schöne Pfi ngsten.

Bitte bleiben Sie gesund!

 Verteilung
an alle Haushalte
am 20. Juni 2020

In der Kalenderwoche 25/2020 (20.06.2020) wird das Amts-
blatt der Gemeinde Hüttlingen mit allen Teilorten als Werbeaus-
gabe in Vollaufl age an alle Haushalte verteilt (Druckaufl age 
2.570 Stück). Diese erreichen Sie günstig zum normalen An-
zeigenpreis von 0,76 E/mm Höhe bei 90 mm Spaltenbreite.

Für Ihre Werbung die ideale Voraussetzung,
einen großen Interessentenkreis anzusprechen.

Als wichtigstes Informationsmedium für das lokale Geschehen 
wird das Mitteilungsblatt mit größter Aufmerksamkeit gelesen. 

Vor diesem Hintergrund fi ndet Ihre Anzeige
allerhöchste Beachtung!

Bei mehrfacher Anzeigenwerbung wird sich unsere lukrative 
Rabatt staffel und der günstige Anzeigenpreis wirtschaftlich positiv 
auf Ihren Werbeetat auswirken.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Dienstleistung in Anspruch 
nehmen; wir versichern Ihnen, Sie haben eine gute Wahl getroffen.

Letzter Abgabetermin 
für Ihre Schwarz-Weiß-Anzeige:

Kalenderwoche 25/2020
Mittwoch, 17. Juni 2020, 9.00 Uhr

Letzter Abgabetermin für Ihre Farb-Anzeige:
Kalenderwoche 25/2020
Montag, 15. Juni 2020, 10.00 Uhr

direkt beim
Krieger-Verlag GmbH, Postfach 1103, 
74568 Blaufelden
Telefon 0 79 53/98 01-0, Telefax 0 79 53/98 01-90

E-Mail: anzeigen@krieger-verlag.de • Homepage: www.krieger-verlag.de

Wir suchen: Haus mit 
größerem Garten. Gerne älter.
www.klammer-waibel.de Telefon: 0 71 75/92 23 95


